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STÄDTEBAULICHE BELANGE 

1 Einführung 

Die Gemeinde Bollingstedt hat die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

(PV-FFA) auf ihrem Gemeindegebiet zum Planungsziel. 

Um dafür die planungsrechtliche Grundlage zu schaffen, stellt die Gemeinde die 

15. Änderung des Flächennutzungsplans (F-Plan) und den Bebauungsplan (B-

Plan) Nr. 18 im Parallelverfahren auf. Die abwägungserheblichen, öffentlichen und 

privaten Belange werden im Rahmen der Aufstellung der Bauleitpläne ermittelt, 

bewertet sowie gegeneinander abgewogen. 

Der vorliegende Entwurf zur Änderung des Flächennutzungsplans, bestehend aus 

Planzeichnung und städtebaulicher Begründung mit Umweltbericht wurde nach 

derzeitigem Kenntnisstand und auf Grundlage vorliegender Karten- und Plan-

grundlagen sowohl überörtlicher als auch örtlicher Planungen (bspw. Landesent-

wicklungsplan, Regionalplan, Landschaftsrahmenplan, Flächennutzungsplan, 

Landschaftsplan), der Hinweise aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB , sowie Vor-Ort-

Begehungen erstellt. Der Entwurf dient der Beteiligung der Behörden und sonsti-

gen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Veröffentli-

chung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB. 

1.1 Lage, Situation und Flächennutzung 

In der vorliegenden Bauleitplanung werden verschiedene Teilbereiche entlang der 

Bundesautobahn A7 überplant. Auf einer Länge von ca. 4,3 km befinden sich 

beiderseits der Autobahn die Flächen mit einer Gesamtgröße von ca. 95 ha. 
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Im Wesentlichen wird das Plangebiet bisher intensiv landwirtschaftlich genutzt. Die 

Flächen im Plangebiet sind teils durch Grabensysteme sowie Knicks/Feldhecken 

strukturiert. Das Gelände des in Rede stehenden Plangebietes liegt auf einer Höhe 

von ca. 19 m über Normalhöhennull, mit einzelnen Bereichen zwischen 15 m und 

25 m Geländehöhe. 

 

 

Abbildung 1: Lage der überplanten Flächen (schwarz umrandet) 
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1.2 Erfordernis und Ziel der Planung 

Die Gemeinde Bollingstedt beabsichtigt, den Anteil von Anlagen zur Erzeugung 

erneuerbarer Energien im Gemeindegebiet zu erhöhen, mit dem Bau von Photo-

voltaik-Freiflächenanlagen einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und den Weg 

zu fossilfreier Energiegewinnung weiter zu ebnen. Gleichzeitig ist die Gemeinde 

bestrebt, mit Naturschutz- und Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Plangebietes 

die Biodiversität auf den PV-Flächen sowie die Einbindung in die Landschaft zu 

verbessern (Inhalt des parallel aufgestellten B-Plans Nr. 18). 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind bis auf bestimmte Ausnahmebereiche bau-

planungsrechtlich nicht privilegiert zulässig und bedürfen daher der Durchführung 

einer gemeindlichen Bauleitplanung zur Ausweisung einer Sonderbaufläche § 5 

Abs. 2 Nr. 1 BauGB / § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO) mit entsprechender Zweckbestim-

mung. Da sich die überplanten Flächen entlang der A7 erstrecken, sind Teilberei-

che gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe b privilegiert zulässig. Diese Bereiche 

werden dennoch in die Bauleitplanung einbezogen, um ein gesamtheitliches Plan-

konzept zu ermöglichen. 

Der gemeindlichen Bauleitplanung kommt bei der Standortsteuerung von PV-Frei-

flächenanlagen eine besondere Bedeutung zu.  

Für die Gewährleistung einer geeigneten Abwägung von Planungsalternativen und 

begründeten Standortwahl für PV-Freiflächenanlagen hat die Gemeinde 

Bollingstedt das im Jahr 2022 gebilligte PV-Standortkonzept genutzt (siehe dazu 

Kapitel 2.3.1).  

2 Rahmenbedingungen 

In der vorliegenden Begründung werden die Ziele, Zwecke und wesentlichen Aus-

wirkungen des Bauleitplans dargelegt. Auch wird aus ihr das städtebauliche Erfor-

dernis der Planung erkennbar. 

Zur Wahrung der Belange des Umweltschutzes wird eine Umweltprüfung durch-

geführt, in der die bauplanerisch relevanten Umweltbelange ermittelt, beschrieben, 

bewertet und in einem Umweltbericht dokumentiert werden. Das Ergebnis der Um-

weltprüfung wird im Umweltbericht dargelegt. Er bildet einen gesonderten Teil der 

Begründung. 
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2.1 Rechtsgrundlagen 

Der vorliegenden Planung liegen zugrunde: 

• Gesetz über die Landesplanung in Schleswig-Holstein (Landesplanungsge-

setz), 

• Landesentwicklungsplan (LEP), 

• Regionalplan (RP), 

• Landschaftsrahmenplan (LRP), 

• Landeswaldgesetz (LWaldG), 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), 

• Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), 

• Baugesetzbuch (BauGB), 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) und 

• Planzeichenverordnung (PlanzVO) 

jeweils in der derzeit gültigen Fassung. 

Weiterhin wurden die Vorgaben des Landschaftsplans (1998) und des Flächennut-

zungsplans (1979) einbezogen. 

Auf der Gemeindevertretersitzung am 01.09.2022 wurde die Aufstellung der 15. 

Änderung des Flächennutzungsplans und parallel die Aufstellung des Bebauungs-

plans Nr. 18 beschlossen. Am 03.04.2023 erfolgte der Beschluss eines geänder-

ten Aufstellungsbeschlusses aufgrund einer neuen Flächenkulisse. Der Entwurfs- 

und Veröffentlichungsbeschluss wurde am 15.01.2026 gefasst. 

2.2 Vorgaben der überörtlichen und örtlichen Planung 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzu-

passen. 

2.2.1 Vorgaben der überörtlichen Planung 

Der Landesentwicklungsplan (LEP-Fortschreibung 2021) stellt das Ge-

meindegebiet als im ländlichen Raum liegend dar. Die Gemeinde befindet sich an 

der Bundesautobahn A7 und entlang der Landesentwicklungsachse. Teilweise 

liegt sie im 10-Kilometer-Radius der Stadt Schleswig. Bollingstedt liegt teilweise im 

Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung. Westlich verläuft eine Höchst-

spannungsleitung sowie östlich eine Verbundachse des Biotopverbundsystems. 
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Der gemeindlichen Bauleitplanung kommt bei der Standortsteuerung von Solaran-

lagen eine besondere Bedeutung zu. Die Entwicklung von raumbedeutsamen So-

lar-Freiflächenanlagen (Photovoltaik- und Solarthermie) soll möglichst freiraum-

schonend sowie raum- und landschaftsverträglich erfolgen. Um eine Zersiedelung 

der Landschaft zu vermeiden, sollen derartige raumbedeutsame Anlagen vorran-

gig ausgerichtet werden auf vorbelastete Bereiche gemäß Kapitel 4.5.2 Abs. 2 

LEP-Fortschreibung 2021. Die vorliegende Bauleitplanung entspricht diesem 

Grundsatz. Ausschlussgebiete gemäß Kapitel 4.5.2 Abs. 3 (Z) LEP-Fortschrei-

bung 2021 sind nicht betroffen. Planungen zu Solar-Freiflächenanlagen sollen zu-

dem möglichst gemeindegrenzenübergreifend abgestimmt werden, um räumliche 

Überlastungen durch zu große Agglomerationen von Solar-Freiflächenanlagen zu 

vermeiden (vgl. Kapitel 4.5.2 Abs. 4 LEP-Fortschreibung 2021- siehe dazu Punkt  

2.4 der Begründung). 

Der Regionalplan  (Planungsraum V, Neufassung 2002) stellt das Gemeinde-

gebiet im ländlichen Raum innerhalb eines Gebietes mit besonderer Bedeutung 

für Tourismus und Erholung dar. Das Plangebiet im Norden wird von einem Gebiet 

mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft sowie einem Vorranggebiet 

für den Naturschutz umgeben. Im südlichen Teil des Plangebietes liegen ebenfalls 

Gebiete mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft in räumlicher Nähe. 

Der 2. Entwurf zur Neuaufstellung des Regionalplans  (2025) trifft keine 

hiervon wesentlich abweichenden Aussagen. 

Gemäß Entwurf (Juli 2025) zur Teilaufstellung des Regionalplans  des 

Planungsraums I zum Thema Windenergie an Land grenzen Vorranggebiete zur 

Errichtung von Windenergieanlagen an Teile des Planbereiches an. Innerhalb des 

nördlichen Teils des Planbereiches liegen Potenzialflächen zur Errichtung von 

Windenergieanlagen.  

Der Landesrahmenplan  (Planungsraum I, 2020) trifft folgende Aussagen: 

Hauptkarte 1 

Angrenzend an oder überschneidend mit dem Planbereich werden dargestellt: 

- im Bereich des Bollingstedter Moores ein Gebiet, das die Voraussetzungen für 

eine Unterschutzstellung nach § 23 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 13 LNatSchG als 

Naturschutzgebiet erfüllt 

- ebenda ein Wiesenvogelbrutgebiet 

- ebenda ein gesetzlich geschützter Biotop gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 

LNatSchG größer 20 Hektar 

- im Bereich der Bollingstedter Au (östlich der A7) sowie beim Steinholz  südlich 

der Ortslage eine Biotopverbundachse 
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Hauptkarte 2 

Angrenzend an oder überschneidend mit dem Planbereich werden dargestellt: 

- beidseitig der A7 ein Gebiet mit besonderer Erholungseignung 

Hauptkarte 3 

Angrenzend an oder überschneidend mit dem Planbereich werden dargestellt: 

- beidseitig der A7 klimasensitive Böden 

- Waldflächen 

2.2.2 Vorgaben der örtlichen Planung 

Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Bollingstedt (1979) wird das Plange-

biet insgesamt als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Eine 20kV-Leitung ver-

läuft durch den Plangeltungsbereich. Teils werden Flächen für die Forstwirtschaft 

dargestellt. 

Der Bestandsplan des gemeindlichen Landschaftsplans  (1998) weist das 

Plangebiet im Wesentlichen als ackerfähiges Intensivgrünland sowie teilweise als 

Ackerfläche/Ackerfutterfläche mit einigen Gräben aus. Angrenzend an die über-

planten Flächen befinden sich Gebüsche und Gehölzstreifen, Feuchtgrünland, das 

teilweise als Biotop geschützt ist sowie Knicks und Bäume, die teilweise land-

schaftsprägend sind. Der Entwicklungsplan trifft für das Plangebiet keine vom Be-

standsplan abweichende Aussagen. Ausschnitte aus dem Landschaftsplan sind 

der Begründung als Anlage beigefügt. 

2.3 Standortalternativenprüfung 

2.3.1 Gemeindliches Standortkonzept 

Für die Gewährleistung einer geeigneten Abwägung von Planungsalternativen und 

zur begründeten Standortwahl für PV-Freiflächenanlagen hat die Gemeinde 

Bollingstedt das im Jahr 2022 fertiggestellte PV-Standortkonzept entwickeln las-

sen. Das Konzept ist den Beteiligungsunterlagen zum parallel aufgestellten B-Plan 

Nr. 18 beigefügt. 

Als Ergebnis ist ein fachplanerisches Instrument für die Standortsteuerung als fle-

xibel angelegtes Rahmenkonzept erarbeitet worden. 

Als übergeordnete Plangrundlagen des durch die Gemeindevertretung beschlos-

senen „Standortkonzept Photovoltaik-Freiflächenplanung der Gemeinde 

Bollingstedt“ dienten in erster Linie der Landesentwicklungsplan 2021 sowie der 
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Entwurf des gemeinsamen Beratungserlasses des Ministeriums für Inneres, länd-

liche Räume, Integration und Gleichstellung und des Ministeriums für Energie, 

Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung „Grundsätze zur Planung von 

großflächigen Solar-Freiflächenanlagen im Außenbereich“ vom 1. Septem-

ber 2021 (in Kraft getreten am 07.02.2022). 

Das gesamte Gemeindegebiet von Bollingstedt wurde zur Ermittlung geeigneter 

Standorte für PV-Freiflächenanlagen mittels der Anwendung von geographischen 

Informationssystemen (ArcGIS) untersucht. 

Unter Abzug von Ausschlussflächen über die Anwendung von Tabukriterien hat 

die Untersuchung ergeben, dass im Gemeindegebiet in großem Umfang Potenzi-

alräume für Photovoltaik-Freiflächenplanung ermittelt werden konnten.  

Im Rahmen der Konzepterstellung hat sich die Gemeinde Bollingstedt durch Fest-

legung folgender gemeindespezifischer Kriterien eingebracht:  

• Schutz des Landschaftsbildes und der Bereiche mit Naherholungsfunk-

tion, 

• Erhalt des gewachsenen Ortsbildes bzw. der Ortsrand- und Ortsein-

gangsbereiche, 

• Sicherung von Flächen für die Siedlungsentwicklung, 

• Konzentration raumrelevanter Nutzungen im Außenbereich auf vorbe-

lastete Räume der Infrastrukturachsen. 

Es wurde eine Konzentration entlang der Verkehrsachse Bundesautobahn A7 

durch die von der Gemeinde eingebrachten speifischen Kriterien vorgenommen.  

Das vorliegende Plangebiet befindet sich weitestgehend auf den Potenzialflächen 

3 bis 11. Insgesamt ist das Plangebiet für die Überbauung mit Photovoltaik-Frei-

flächenanlagen geeignet, da eine gemäß Kapitel 4.5.2 Abs. 2 der LEP-Fortschrei-

bung 2021 aufgeführte Vorbelastung durch die räumlich in der Nähe liegende Ver-

kehrsachse gegeben ist, zudem belasten Windenergieanlagen und eine parallel 

zur Autobahn verlaufende Freileitung bereits das Landschaftsbild. Einige über-

plante Flächen liegen außerhalb der identifizierten Potenzialflächen (Teilflächen 3, 

10, 11, 14). 
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Abbildung 2: Auszug Standortkonzept PV-Freiflächenplanung (Grün: Potenzialflächen) 

Gemäß Standortkonzept wurde eine Bewertung und Einordnung in zwei Prioritäten 

vorgenommen (Flächen ohne und Flächen mit Abwägungs- und Prüferfordernis). 

Die oben gezeigten Potenzialflächen sind im Falle von Nr. 4, 9 und 10 der 1. Prio-

rität zugeordnet, die weiteren Flächen der 2. Priorität. 

Bestimmte Einschränkungen ergeben sich durch die Abwägungskriterien „Teil-

weise Moorkulisse“ sowie „teilweise Gebiet mit besonderer Bedeutung für die 

Avifauna: Wiesenvogelbrutgebiet“ und „teilweise Böden mit hoher bis sehr hoher 

bodenfunktionaler Gesamtleistung“. Hinzukommen kommen diverse weitere Prüf-

kriterien: Abstimmung mit den Nachbargemeinden Langstedt und Sieverstedt, Ab-

stände zu Wohnbebauung und Freileitung, Nähe zum Biotopverbund, Nähe zu 

Stillgewässern sowie PV-Bestandsanlage südöstlich des Ortsteils Gammellund.  

Eine abwägende Beschäftigung mit den entsprechenden Abwägungs- und Prüfer-

fordernissen erfolgt im folgenden Kapitel 2.3.2 Flächeneignung. 
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Der Plangeltungsbereich berührt randlich Einzelwohnbebauung sowie landwirt-

schaftliche Betriebe (z.B. Lundweg, Alter Ziegeleiweg, Zur Ziegelei sowie Busch-

greenweg). Hier wurde auf Ebene des B-Plans Nr. 18 eine einzelfallspezifische 

Abstimmung zu den einzuhaltenden Abständen zwischen den PV-Modulreihen 

und der Wohnbebauung vorgenommen. 

2.3.2 Flächeneignung 

Die Teilflächen 12 und 13 liegen innerhalb der 1. Priorität gemäß gemeindlichem 

PV-Standortkonzept. Bei Nichtvorliegen von Abwägungskriterien, aber Vorliegen 

weiterer spezifischer Prüfkriterien, welche die Potenzialflächen nur marginal be-

treffen, wurde die Priorität 1 vergeben. Diese Teilflächen sind demnach besonders 

geeignet für die Überstellung mit PV-Modulen. Die unwesentlichen Prüfkriterien 

wie einzelfallbezogene Abstände zu Wohnbebauung oder Nähe zu einem Bio-

topverbund werden im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung, berücksichtigt. 

Nachfolgend werden die Abwägungs- und Prüfkriterien der übrigen überplanten 

Teilflächen, die in der 2. Priorität liegen, zusammengefasst und die entsprechen-

den Belange behandelt. Teilweise erfolgt die konkrete Berücksichtigung von Be-

langen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung (B-Plan Nr. 18).  
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Teilfläche Abwägungs-/Prüfkriterium Befassung 

TF 1, 2 

Potenzialfläche 3 
a) teilweise Moorkulisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Abstimmung mit den Nachbargemein-
den Langstedt und Sieverstedt 

 
a) Diese Bereiche werden 
nach Willen der Planerstel-
lerin für die PV-Nutzung 
überplant, da in Abstim-
mung mit den entspre-
chenden Fachbehörden 
bei der Bauausführung auf 
einen Schutz des Moorkör-
pers geachtet werden wird 
(z.B. durch Gründungsart, 
Materialwahl und redu-
zierte Versiegelung). 
 
b) Eine Beteiligung der 
Nachbargemeinden erfolgt 
im Bauleitplanverfahren. 

TF 4 

Potenzialfläche 7 
a) teilweise Moorkulisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) teilweise Gebiet mit besonderer 
Bedeutung für die Avifauna: 
Wiesenvogelbrutgebiet 
 
 
 
c) teilweise Böden mit hoher bis sehr 
hoher bodenfunktionaler Gesamtleistung 
 

 
 
d) Abstände zu Wohnbebauung 
 

 
e) Nähe zum Bollingstedter Moor 

 
a) Diese Bereiche werden 
nach Willen der Planerstel-
lerin für die PV-Nutzung 
überplant, da in Abstim-
mung mit den entspre-
chenden Fachbehörden 
bei der Bauausführung auf 
einen Schutz des Moorkör-
pers geachtet werden wird 
(z.B. durch Gründungsart, 
Materialwahl und redu-
zierte Versiegelung). 
 
b) Eine Brutvogelkartierung 
wurde durchgeführt und 
eine entsprechende Betrof-
fenheit geprüft (als Anlage 
beigefügt). 
 
c) Lediglich ein untergeord-
neter Randbereich der 
Teilfläche 4 weist eine 
hohe Gesamtleistung auf.  
 
d) Wird einzelfallbezogen 
berücksichtigt. 
 
e) Aufgrund der Lage im 
baurechtlich privilegierten 
Bereich für PV-Anlagen 
wird diese Fläche mit in die 
Bauleitplanung aufgenom-
men. 
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TF 5 

Potenzialfläche 7 
a) teilweise Moorkulisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) teilweise Gebiet mit besonderer 
Bedeutung für die Avifauna: 
Wiesenvogelbrutgebiet 
 
 
 
c) teilweise Böden mit hoher bis sehr 
hoher bodenfunktionaler Gesamtleistung 
 

 
 
 

 
 
 
d) Abstände zu Wohnbebauung 
 

 
e) Nähe zum Bollingstedter Moor 

 
a) Diese Bereiche werden 
nach Willen der Planerstel-
lerin für die PV-Nutzung 
überplant, da in Abstim-
mung mit den entspre-
chenden Fachbehörden 
bei der Bauausführung auf 
einen Schutz des Moorkör-
pers geachtet werden wird 
(z.B. durch Gründungsart, 
Materialwahl und redu-
zierte Versiegelung). 
 
b) Eine Brutvogelkartierung 
wurde durchgeführt und 
eine entsprechende Betrof-
fenheit geprüft (als Anlage 
beigefügt). 
 
c) Die Gesamtleistung auf 
Teilfläche 5 stellt sich zur 
Hälfte als gering, zur Hälfte 
als hoch dar. Eine Überpla-
nung nur der als gering be-
werteten Bereiche ergibt 
aus städtebaulichen Grün-
den keinen Sinn. 
 
d) Wird einzelfallbezogen 
berücksichtigt. 
 
e) Aufgrund der Lage im 
baurechtlich privilegierten 
Bereich für PV-Anlagen 
wird diese Fläche mit in die 
Bauleitplanung aufgenom-
men. Es wird ein 30 m 
breiter Schutzabstand ein-
gehalten. 

TF 7, 9 

Potenzialfläche 8 
a) teilweise Moorkulisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Diese Bereiche werden 
nach Willen der Planerstel-
lerin für die PV-Nutzung 
überplant, da in Abstim-
mung mit den entspre-
chenden Fachbehörden 
bei der Bauausführung auf 
einen Schutz des Moorkör-
pers geachtet werden wird 
(z.B. durch Gründungsart, 
Materialwahl und redu-
zierte Versiegelung). 
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b) teilweise Böden mit hoher bis sehr 
hoher bodenfunktionaler Gesamtleistung 

b) Lediglich untergeord-
nete Bereiche der Teilflä-
che 7 weisen eine hohe 
Gesamtleistung auf.  
 

TF 8 

Potenzialfläche 7 
a) teilweise Moorkulisse 
 
 
 
b) teilweise Gebiet mit besonderer 
Bedeutung für die Avifauna: 
Wiesenvogelbrutgebiet 
 
 
 
c) teilweise Böden mit hoher bis sehr 
hoher bodenfunktionaler Gesamtleistung 
 
d) Abstände zu Wohnbebauung 
 
 
e) Nähe zum Bollingstedter Moor 

 
a) Nicht relevant für Teilflä-
che 8. 
 
b) Eine Brutvogelkartierung 
wurde durchgeführt und 
eine entsprechende Betrof-
fenheit geprüft (als Anlage 
beigefügt). 
 
c) Nicht relevant für Teilflä-
che 8. 
 
d) Nicht relevant für Teilflä-
che 8. 
 
e) Aufgrund der generellen 
Flächeneignung wird diese 
Fläche mit in die Bauleit-
planung aufgenommen. 
 

TF 15 

Potenzialfläche 11 
a) Abstände zu Wohnbebauung und Frei-
leitung 
 
b) PV-Bestandsanlage nördlich 
 
 
 
c) Nähe zur Knicklandschaft 
 
 

 
d) Flächengröße 
 

 
a) Wird (einzelfallbezogen) 
berücksichtigt. 
 
b) Nutzung von Synergien 
im Leitungsbau o.ä. sind 
zu prüfen. 
 
c) Eine landschaftsge-
rechte Eingrünung ist vor-
zunehmen. 
 
d) Eine überplante Flä-
chengröße von ca. 4,5 ha 
ist kein Hinderungsgrund. 
 

 

Die in der vorliegenden Bauleitplanung dargestellten Teilflächen 3, 10, 11, 14 lie-

gen außerhalb der im PV-Standortkonzept dargelegten Potenzialflächen. 
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Auf gemeindlichen Beschluss hin wird aus folgenden Gründen vom gemeindlichen 

Konzept abgewichen: 

Teilfläche 3: Auf der Fläche liegen keine Tabukriterien. Die Fläche kann als Lü-

ckenschluss zwischen zwei überplanten Potenzialflächen dienen. 

Teilflächen 10: Die Teilflächen befinden sich in einem prinzipiell für Freiflächen-

PV-Anlagen ungeeigneten Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft (Bereich an 

der Bollingstedter Au). Hier wird sowohl vom Standortkonzept als auch von den 

raumordnerischen Vorgaben abgewichen. Da die Flächen aber im baurechtlich pri-

vilegierten 200m-Bereich längs der Autobahn liegen, wird eine Überplanung im 

Rahmen des Gesamtvorhabens vorgenommen. 

Teilfläche 11: Auf der Fläche liegen keine Tabukriterien. Die Fläche kann als Ar-

rondierung zweier überplanter Potenzialflächen beiderseits der Autobahn dienen. 

Teilflächen 14: Auf den Flächen liegen keine Tabukriterien. Hier kann eine städte-

baulich sinnvolle Überbauung im Anschluss an den vorhandenen Solarparks statt-

finden. 

Im Positionspapier  „Wie aus Sonne Zukunft wird - Lösungsansätze zum struk-

turierten und kooperativen Ausbau von Freiflächen-Photovoltaik (PV)“ des Kreis 

Schleswig-Flensburg (2022) wird eine Nutzung von maximal 2% der Gemeindeflä-

chen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen gefordert. In der Gemeinde Bollingstedt 

besteht bereits der vorhabenbezogene B-Plan Nr. 10, der Solarparks auf ca. 11 ha 

(Sonderbaufläche) ausweist. Zusammen mit den ca. 95 ha der vorliegenden Bau-

leitplanung werden ca. 3,9% der Gemeindefläche (2.705 ha) für die Überstellung 

mit PV-Anlagen zur Verfügung gestellt. Die Verdopplung des vom Kreis empfohle-

nen Prozentsatzes ist der Tatsache geschuldet, dass Bollingstedt als Autobahn-

Gemeinde auf einer Länge von ca. 6,3 km von dieser Verkehrstrasse durchquert 

wird. Allein der baurechtlich privilegierte Streifen von 200 m beidseitig der A7 er-

möglicht demnach eine theoretische PV-Bebauung von weit über 200 ha. Die Ge-

meinde steuert im Rahmen ihrer kommunalen Planungshoheit den Solar-Ausbau 

nach Möglichkeit mittels Bauleitplanungen, möchte aber auch ihrer Verpflichtung 

als Autobahn-Anrainer nachkommen, den Zielen des Bundes in diesem Umfeld 

nicht unnötig im Wege zu stehen. 

2.4 Gemeindeübergreifende Abstimmung 

Gemäß § 2 Abs. 2 BauGB sind Bauleitpläne benachbarter Gemeinden aufeinan-

der abzustimmen. Betroffene benachbarte Gemeinden wurden im Rahmen der 

frühzeitigen Unterrichtung nach § 4 Abs. 1 BauGB über die Planung in Kenntnis 

gesetzt und zur Abstimmung mit ihren Belangen aufgefordert.  
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Auf Ebene des „Standortkonzeptes Photovoltaik-Freiflächenplanung Gemeinde 

Bollingstedt“ wurden bereits im Vorfeld die möglichen Auswirkungen der Konzep-

tion auf die Nachbargemeinden betrachtet (Kap. 4.3 des Standortkonzeptes). In 

Hinblick auf die vorliegende Planung gibt es derzeit keine Konflikte mit den Pla-

nungen der angrenzenden Gemeinden.  

3 Ausgangssituation 

3.1 Eigentumsverhältnisse 

Die betreffenden Grundstücke im Plangebiet werden durch die derzeitigen Eigen-

tümer/innen langfristig für die Überbauung mit PV-Freiflächenanlagen verpachtet. 

3.2 Verkehrliche Erschließung 

Die äußere verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über verschiedene 

Gemeindestraßen: „Lundweg“, „Jalmer Moor“, „Norderdamm“, „An de Autobaan“ 

„Zur Ziegelei“, „Buschgreenweg“, „Schoosterstieg“ sowie „Alter Ziegeleiweg“. 

Anbauverbotszone der Autobahn 

Gemäß § 9 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) dürfen Hochbauten jeder Art in einer 

Entfernung bis zu 40 Meter zur Bundesautobahn, gemessen vom äußeren Rand 

der befestigten Fahrbahn, nicht errichtet werden. Dies gilt nicht für Anlagen zur 

Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie. Konkrete Bauvorhaben in 

der Anbauverbotszone bedürfen ggf. einer Ausnahmegenehmigung bzw. Zustim-

mung durch die Autobahn GmbH. 

Die oberste Landesstraßenbaubehörde oder, soweit dem Bund die Verwaltung ei-

ner Bundesfernstraße zusteht, das Fernstraßen-Bundesamt ist im Genehmigungs-

verfahren für eine PV-Anlage zu beteiligen, wenn eine solche Anlage längs einer 

Bundesautobahn in Entfernung bis zu 100 Meter, gemessen vom äußeren Rand 

der befestigten Fahrbahn, errichtet oder erheblich geändert werden soll. Bedarf 

eine PV-Anlage keiner Genehmigung, hat der Vorhabenträger das Vorhaben vor 

Baubeginn bei der jeweils zuständigen Behörde anzuzeigen. Bei der Genehmi-

gung, der Errichtung und dem Betrieb einer PV-Anlage sind die Belange von Si-

cherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs, der Ausbauabsichten oder der Straßen-

baugestaltung und die in § 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes genannten Be-

lange zu beachten. 
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3.3 Ver- und Entsorgungseinrichtungen 

Nachfolgend werden die örtlichen Gegebenheiten bezüglich der Ver- und Entsor-

gungseinrichtungen dargestellt. 

3.3.1 Wasser / Abwasser / Niederschlagswasser 

Die Wasserversorgung im Gemeindegebiet erfolgt durch den Wasserverband 
Treene. Für den Betrieb der PV-Anlage ist keine Trinkwasserversorgung vorgese-
hen. 

Sofern im Zusammenhang mit der Realisierung der Planung Schmutzwasser an-
fällt, ist dieses dezentral innerhalb der geplanten PV-Anlage nach den entspre-
chenden technischen Vorschriften abschließend zu behandeln  

Die innerhalb der geplanten großflächigen Photovoltaik-Freiflächenanlage anfal-

lenden Niederschlagswasser sollen innerhalb der Sonderbaufläche über den be-

wachsenen Oberboden großflächig versickert werden. Gemäß Bodengutachten 

(Erdbaulabor Gerowski, 2024; Anlage zum B-Plan Nr. 18), ist die prinzipiell mög-

lich. 

Innerhalb der Teilbereiche sowie an diese angrenzend befinden sich Gräben und 

(verrohrte) Vorfluter des Wasser- und Bodenverbandes Bollingstedter Au. Zu die-

sen ist ein satzungsmäßiger Abstand von beidseitig 8 m freizuhalten. 

3.3.2 Abfall 

Die Abfallentsorgung erfolgt durch die Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg. 

Auf die Satzung über die Abfallwirtschaft im Kreis Schleswig-Flensburg (Abfallwirt-

schaftssatzung - AWS) wird verwiesen. 

Beim Betrieb der PV-Anlage fallen keine Abfälle an. 

3.3.3 Strom 

Durch die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz AG) kann die Stromversorgung 

prinzipiell sichergestellt werden. Freileitungen der SH Netz AG in der Nähe des 

Änderungsbereiches bleiben durch die geplanten Arbeiten unberührt. 

Durch Teile des westlichen Plangebietes verläuft eine Hochspannungsleitung. 

Zur Bebaubarkeit im Nahbereich dieser wird auf die Ausführungen im parallel auf-

gestellten B-Plan Nr. 18 verwiesen. 
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Der erzeugte Strom wird voraussichtlich über eine unterirdische Leitung zum pri-

vaten Umspannwerk NOE westlich des Rastplatzes Jalmer Moor West geleitet 

und dort in das Stromnetz eingespeist. 

3.3.4 Telekommunikation 

Die Anbindung an das Netz der Telekom auf freiwilliger Basis und unter der Vo-

raussetzung der Kostenerstattung durch den Vorhabenträger ist möglich. 

Außer zur Fernwartung und -überwachung sind keine Telekommunikationsanla-

gen und -anschlüsse notwendig. 

3.4 Brandschutz 

In der Gemeinde Bollingstedt besteht eine Freiwillige Feuerwehr, die den Brand-

schutz gewährleistet. Es ist eine den Vorgaben des Arbeitsblattes W 405 des 

DVGW entsprechende Löschwasserversorgung sicherzustellen.  

Generell haben Photovoltaik-Freiflächenanlagen eine geringe Brandlast. Ein 

Brandschutzkonzept wird im Rahmen des Bauantrags in enger Abstimmung mit 

der zuständigen Brandschutzprüfstelle und der Freiwilligen Feuerwehr erstellt. 

Die Zuwegung für die Löschfahrzeuge ist über die geplanten Zufahrtsmöglichkei-

ten gegeben. 

3.5 Immissionsschutz 

Ein Blendgutachten (SolPEG, 2024) wurde angefertigt und ist den Planunterlagen 

zum parallel aufgestellten Bebauungsplan Nr. 18 als Anlage beigefügt. Im Ergeb-

nis heißt es: 

Der Auftraggeber hat bei der geplanten PV-Anlage „Bollingstedt“ mit dem Ein-

satz von hochwertigen PV-Modulen die nach aktuellem Stand der Technik mög-

lichen Maßnahmen zur Reduzierung von Reflexionen vorgesehen. Die Simula-

tion von potenziellen Reflexionen und die Analyse der Ergebnisse wurde auf-

grund der großen räumlichen Ausdehnung für 12 exemplarisch gewählte, re-

präsentative Messpunkte (Immissionsorte) im Umfeld der PV-Anlage durchge-

führt. Dabei wurden die aktuellen/neueren Vorgaben des Fernstraßenbundes-

amtes in Bezug auf relevante Einfallswinkel, Straßenbegleitgrün usw. berück-

sichtigt. Im Verlauf der A7 können theoretisch bzw. rein rechnerisch in geringem 

Umfang Reflexionen durch Teilfelder der PV-Anlage auftreten. Die Einfallswin-

kel liegen allerdings deutlich außerhalb des für Fahrzeugführer relevanten 
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Sichtwinkels/Sektors, sodass eine Beeinträchtigung oder gar eine Blendwir-

kung ausgeschlossen werden kann. Aufgrund des Strahlenverlaufes gemäß 

Reflexionsgesetz sind für den Gegenverkehr keine Reflexionen im Seiten- und 

Rückspiegel nachweisbar. Die Sicherheit und Leichtigkeit des fließenden Ver-

kehrs im Verlauf der A7 ist gewährleistet. Im Bereich der umliegenden Gebäude 

können in geringem Umfang Reflexionen durch einzelne PV-Felder auftreten 

aber aufgrund der geringen zeitlichen Dauer kann eine Beeinträchtigung von 

Anwohnern bzw. eine „erhebliche Belästigung“ im Sinne der LAI Lichtleitlinie 

ausgeschlossen werden. […] Aus Immissionsschutzrechtlicher Sicht beste-

hen keine Einwände gegen das Bauvorhaben. 

Teilweise grenzen landwirtschaftliche Flächen an das Plangebiet. Die aus einer 

ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Nutzung resultierenden Immissionen 

(Lärm, Gerüche, Staub) können zeitlich begrenzt auf das Plangebiet einwirken. 

3.6 Altlasten 

Im Geltungsbereich ist das Vorkommen von Altlasten nicht bekannt. 

3.7 Archäologie und Denkmalpflege 

Der überplante Bereich befindet sich teilweise in einem archäologischen Interes-

sengebiet, daher ist hier mit archäologischer Substanz, d.h. mit archäologischen 

Denkmalen, zu rechnen.  

Bodeneingriffe sind zurückhaltend und in enger Abstimmung mit dem Archäologi-

schen Landesamt Schleswig-Holstein durchzuführen 

Auf § 15 DSchG wird verwiesen: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat 

dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutz-

behörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder 

den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des 

Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter 

der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung 

einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflich-

teten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu 

erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten ge-

schehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wo-

chen seit der Mitteilung. 

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche 

Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbe-

schaffenheit. 
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Die Lage des archäologischen Interessengebietes wurde nachrichtlich in die Plan-

zeichnung übernommen. 

3.8 Natur und Landschaft 

Knicks und Gehölzstreifen 

Knicks und Gehölzstreifen/Feldhecken, die in und an den einzelnen Teilbereichen 

liegen, unterliegen den besonderen Vorschriften des § 30 Abs. 2 Bundesnatur-

schutzgesetz (BNatSchG) / § 21 Abs. 1 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG). 

Kleingewässer 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Kleingewässer. Sämtliche Klein-

gewässer in der Umgebung liegen außerhalb der Flächen und sind als gesetzlich 

geschütztes Biotop verzeichnet. 

Waldflächen 

Teils grenzen Waldflächen an die überplanten Bereiche an. Der nötige Waldab-

stand gemäß § 24 Abs. 1 und 2 Landeswaldgesetz wird in der Planzeichnung 

nachrichtlich dargestellt. 

4 Inhalte der Flächennutzungsplanänderung 

4.1 Geplante Darstellungen 

Im Wesentlichen werden die Flächen innerhalb der Teilflächen als Sonderbauflä-

che mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ dargestellt (§ 5 

Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 1 BauNVO). Darüber hinaus sind Umgrenzun-

gen von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft sowie Grünflächen dargestellt. 

4.2 Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise 

Verbandsleitungen 

In oder an den überplanten Flächen verlaufen verschiedene Verbandsleitungen 

(offene oder verrohrte Vorfluter). Zu diesem ist beidseitig ein Streifen von 8 m, ge-

messen zur Böschungsoberkante oder angenommener Rohrmitte, von Bebauung 
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freizuhalten, um die Unterhaltung des Gewässers zu gewährleisten. Abweichun-

gen hiervon sind mit dem zuständigen Verband abzustimmen. 

Hochspannungsleitung 

Bei Baumaßnahmen im Umgebungsbereich der 110-kV-Leitung (weniger als 23 m 

zur Trassenachse) sind die Vorgaben (z.B. zu Arbeits- und Hochbauhöhe) der 

Schleswig-Holstein Netz AG zu berücksichtigen (Stellungnahme aus dem Bauleit-

planverfahren) oder die Baumaßnahmen im Vorwege abzustimmen. 

Anbauverbotszone der Autobahn 

Gemäß § 9 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) dürfen Hochbauten jeder Art in einer 

Entfernung bis zu 40 Meter zur Bundesautobahn, gemessen vom äußeren Rand 

der befestigten Fahrbahn, nicht errichtet werden. Konkrete Bauvorhaben in der 

Anbauverbotszone bedürfen einer Ausnahmegenehmigung bzw. Zustimmung 

durch die Autobahn GmbH. 

Waldabstand 

Gemäß § 24 Abs. 1 und 2 Landeswaldgesetz (LWaldG 05.12.2004) ist es zur Ver-

hütung von Waldbränden, zur Sicherung der Waldbewirtschaftung und der Walder-

haltung, wegen der besonderen Bedeutung von Waldrändern für den Naturschutz 

sowie zur Sicherung von baulichen Anlagen vor Gefahren durch Windwurf oder 

Waldbrand verboten, Vorhaben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuches in einem 

Abstand von weniger als 30 m vom Wald (Waldabstand) durchzuführen. Dies gilt 

nicht für genehmigungs- und anzeigefreie Vorhaben gemäß § 63 der Landesbau-

ordnung sowie für Anlagen des öffentlichen Verkehrs, jeweils mit Ausnahme von 

Gebäuden.  

Der Waldabstand ist in die Planzeichnung nachrichtlich übernommen. 

5 Auswirkungen der Flächennutzungsplanänderung 

Das Vorhaben der Sonderbaufläche „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ bedingt wei-

tergehende Veränderungen, die nachfolgend erläutert werden. 
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5.1 Abweichungen von den übergeordneten und örtlichen Pla-

nungen 

Abweichung von Zielen der Raumordnung 

Von den Zielen übergeordneter Planungen wird nicht abgewichen. Auf die Ausfüh-

rungen in Kapitel 2.3.2 Flächeneignung zu Teilfläche 10, das in einem Vorbehalts-

gebiet für Natur und Landschaft liegt, wird verwiesen. 

Abweichung von örtlichen Planungen 

Die Notwendigkeit einer Anpassung des Landschaftsplans wird nicht gesehen, 

da der Landschaftsplan über allgemein formulierte Ziele hinaus keine weiterge-

henden, direkt auf das Plangebiet bezogenen, naturschutzfachlichen Aussagen 

trifft. Zudem sollen die vorhandenen Biotope erhalten bleiben und zusätzliche Ge-

hölzanpflanzungen werden vorgenommen. Des Weiteren führt die Entwicklung der 

Flächen als extensives Grünland zu einer Aufwertung der biologischen Vielfalt der 

Fläche im Sinne der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege. 

Wie in Kapitel 2.3.1 beschrieben, liegen die Teilflächen 3, 10, 11, 14 nicht innerhalb 

der im Standortkonzept Photovoltaik-Freiflächenplanung priorisierten Berei-

che. Auf gemeindlichen Beschluss hin werden im vorliegenden Fall diese Fläche 

für die Überstellung mit PV-Anlagen vorbereitet, da sie sich teils im baurechtlich 

privilegierten Bereich entlang der Autobahn befinden und generell eine städtebau-

lich sinnvolle Ergänzung der ursprünglich ausgewiesenen Flächen darstellen. Da 

das Standortkonzept so angelegt ist, dass flexibel auf geänderte Rahmenbedin-

gungen reagiert werden kann, wird eine mittelfristig wahrscheinlich nötige Überar-

beitung dies aufgreifen. 
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UMWELTBERICHT 

6 Umweltprüfung 

6.1 Einleitung 

Für die Belange des Umweltschutzes, entsprechend § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a 

Baugesetzbuch (BauGB), wird eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die vo-

raussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen der Planung ermittelt und in einem 

Umweltbericht beschrieben und bewertet werden (§ 2 Abs. 4 BauGB). Der Um-

weltbericht ist ein gesonderter Teil der Begründung zur Bauleitplanung 

(§ 2a BauGB). 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgaben-

bereich durch die Planung berührt werden kann, zur Äußerung auch im Hinblick 

auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 

Abs. 4 BauGB aufgefordert. Die Hinweise hieraus sind in den vorliegenden Um-

weltbericht eingeflossen. 

Bei der vorliegenden Umweltprüfung handelt es sich um einen Entwurf, der nach 

derzeitigem Kenntnisstand, auf Grundlage einschlägiger Karten- und Plangrundla-

gen sowohl überörtlicher als auch örtlicher Planungen (bspw. Landesentwick-

lungsplan, Regionalplan, Landschaftsrahmenplan, Flächennutzungsplan, Land-

schaftsplan) sowie Vor-Ort-Begutachtungen (Frühjahr 2025) erstellt wurde. 

6.1.1 Inhalte des Umweltberichtes 

Der Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung des Bauleitplans. Die Inhalte 

des Berichtes richten sich nach den Festsetzungen der Anlage zu den §§ 2 Abs. 4 

und 2a BauGB. 

Im Wesentlichen sind dies: 

• Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans 

sowie Darstellung der umweltbezogenen Zielvorstellungen einschlägiger 

Fachgesetze und Fachpläne 

• Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umwelt-

zustands (Basis-Szenario), einschließlich der Umweltmerkmale der Ge-

biete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden, und eine Über-

sicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei 
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Nichtdurchführung der Planung, soweit diese Entwicklung gegenüber dem 

Basis-Szenario mit zumutbarem Aufwand auf der Grundlage der verfüg-

baren Umweltinformationen und wissenschaftlichen Erkenntnisse abge-

schätzt werden kann 

• Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 

und bei Nichtdurchführung des Vorhabens gemäß der Anlage 1 (zu § 2 

Abs. 4 und den §§ 2a und 4c BauGB) 

• Darstellung der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 

und zum Ausgleich des Eingriffes sowie ggf. geplante Überwachungs-

maßnahmen 

• in Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 

• eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen 

• Darstellung der Vorgehensweise bei der Umweltprüfung mit Hinweisen 

auf Schwierigkeiten, wie z.B. technische Lücken und fehlende Kennt-

nisse bei der Durchführung 

• Allgemein verständliche Zusammenfassung der Angaben 

• eine Referenzliste der Quellen 

6.1.2 Inhalt und Ziel der Flächennutzungsplanänderung 

Mit der 15. Änderung des F-Plans und dem parallel aufgestellten B-Plan Nr. 18 

verfolgt die Gemeinde das Ziel, die planungsrechtliche Grundlage für die Errich-

tung von Freiflächenphotovoltaikanlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuer-

baren Energien zu schaffen. Eine Gasumwandlung und -speicherung (Wasser-

stoff-Elektrolyse) sowie eine Energiespeicherung können ebenfalls umgesetzt 

werden. 

Das Plangebiet befindet sich nordöstlich sowie östlich der Ortslage Bollingstedt. 

Auf einer Länge von ca. 4,3 km befinden sich verschiedene überplante Teilberei-

che entlang der Autobahn A7 zwischen Gemeindegrenze im Norden und Ortsteil 

Gammellund im Süden. 

Planungen und Darstellungen 

Im Wesentlichen werden die Flächen innerhalb der Teilflächen als Sonderbauflä-

che mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ dargestellt (§ 5 

Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 1 BauNVO). Darüber hinaus sind Umgrenzun-

gen von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft sowie Grünflächen dargestellt. 
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Eine Unterteilung des Planbereiches in Teilbereiche und -flächen wurde vor dem 

Hintergrund vorgenommen, dass sich zwischen den einzelnen PV-Flächen Berei-

che befinden, auf denen kein Photovoltaik geplant ist.  

Der parallel aufgestellte B-Plan trifft Festsetzungen z.B. zur Höhe der baulichen 

Anlagen, Abstand der Modulreihen, Grünlandnutzung und Herstellung von Maß-

nahmenflächen. 

Bedarf an Grund und Boden 

Das Plangebiet umfasst ca. 95 ha und unterteilt sich in 15 Teilflächen, die primär 

als Sonderbauflächen dargestellt werden. 

Die unter Kapitel 7 am Ende der Begründung vorzufindende Flächenbilanz gibt 

einen Überblick über die geplante Flächennutzung im Geltungsbereich des Bau-

leitplans. 

6.1.3 Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen und Fachpla-

nungen und ihre Berücksichtigung (Nr. 1 b der Anlage 1 zum 

BauGB) 

6.1.3.1 Fachgesetze  

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

§ 1 BNatSchG: „Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und 

als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für 

die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maß-

gabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 

1. die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-

halts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfä-

higkeit der Naturgüter sowie 

2. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und 

Landschaft 

3. auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung 

und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft (all-

gemeiner Grundsatz).“ 

§ 1 (5) BNatSchG (Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege) fordert 

zudem: „Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind vor 

weiterer Zerschneidung zu bewahren. Die erneute Inanspruchnahme bereits be-
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bauter Flächen sowie die Bebauung unbebauter Flächen im beplanten und unbe-

planten Innenbereich, soweit sie nicht für Grünflächen vorgesehen sind, hat Vor-

rang vor der Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich“.  

§ 44 BNatSchG stellt die zentrale nationale Vorschrift des besonderen Arten-schut-

zes dar. Er beinhaltet für die besonders geschützten sowie die streng geschützten 

Tiere und Pflanzen unterschiedliche Verbotstatbestände.  

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist zu prüfen, ob durch die Verwirklichung des Vor-

habens Zugriffsverbote auf gemeinschaftsrechtlich besonders oder streng ge-

schützte Arten bewirkt werden können.  

Die Grundsätze und Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege werden im § 2 

(1) BNatSchG festgelegt. Darin werden die Belange der Schutzgüter (Mensch, 

Tiere und Pflanzen, Boden und Fläche, Wasser, Klima und Luft, Landschaftsbild) 

benannt. 

§ 20 / § 21 BNatSchG: In diesen beiden Paragraphen sind der Biotopverbund und 

die Biotopvernetzung gesetzlich verankert. Danach soll ein Biotopverbundsystem 

auf mindestens 10 % der Landesfläche entwickelt werden. Es soll auch zur Ver-

besserung des Zusammenhangs des Europäischen Schutzgebietssystems Natura 

2000 dienen. Das Plangebiet liegt nicht innerhalb des Biotopverbundsystems, 

grenzt aber in Form der Oldersbek an eine Verbundachse. 

§ 34 Abs. 1 BNatSchG: „Projekte sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf 

ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu über-

prüfen, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder 

Plänen geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen, und nicht unmittel-

bar der Verwaltung des Gebiets dienen. Soweit ein Natura 2000-Gebiet ein ge-

schützter Teil von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2 ist, ergeben 

sich die Maßstäbe für die Verträglichkeit aus dem Schutzzweck und den dazu er-

lassenen Vorschriften, wenn hierbei die jeweiligen Erhaltungsziele bereits berück-

sichtigt wurden. Der Projektträger hat die zur Prüfung der Verträglichkeit sowie der 

Voraussetzungen nach den Absätzen 3 bis 5 erforderlichen Unterlagen vorzule-

gen.“ 

Der Planbereich liegt nicht im Wirkbereich von Gebieten mit gemeinschaftlicher 

Bedeutung (Natura 2000-Gebiete). Gleiches gilt für Naturschutzgebiete, jedoch lie-

gen die Teilbereiche innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes.  

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

§ 1 BBodSchG: Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bo-

dens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenverände-

rungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewäs-

serverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen 
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auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigun-

gen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und 

Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)  

§ 1 (1) BImSchG: Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, 

den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Geräusche, Luftverunreinigungen, Licht) zu 

schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. 

§ 50 BImSchG: „Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für 

eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass 

schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 

3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene Aus-

wirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Ge-

biete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich ge-

nutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichts-

punkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Ge-

biete und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. Bei 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in Gebieten, in denen die in 

Rechtsverordnungen nach § 48a (1) BImSchG fest-gelegten Immissionsgrenz-

werte und Zielwerte nicht überschritten werden, ist bei der Abwägung der betroffe-

nen Belange die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität als Belang zu berück-

sichtigen.“ 

Denkmalschutzgesetz (DSchG) 

§ 1 (1) DSchG: „Denkmalschutz und Denkmalpflege liegen im öffentlichen Inte-

resse. Sie dienen dem Schutz, der Erhaltung und der Pflege der kulturellen Le-

bensgrundlagen, die auch eingedenk der Verantwortung für die kommenden Ge-

nerationen der besonderen Fürsorge jedes Einzelnen und der Gemeinschaft an-

vertraut sind. Mit diesen Kulturgütern ist im Rahmen einer nachhaltigen Ressour-

cennutzung schonend und werterhaltend umzugehen.“ 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

§ 1: Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaf-

tung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des 

Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu 

schützen. 
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Landeswaldgesetz (LWaldG) 

Nordwestlich des Geltungsbereiches befindet sich Wald (Flurstück 6, Flur 5) im 

Sinne des Landeswaldgesetzes. Gemäß § 24 Landeswaldgesetz ist es zur Verhü-

tung von Waldbränden, zur Sicherung der Waldbewirtschaftung und der Walder-

haltung, wegen der besonderen Bedeutung von Waldrändern für den Naturschutz 

sowie zur Sicherung von baulichen Anlagen vor Gefahren durch Windwurf oder 

Waldbrand verboten, Vorhaben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuches in einem 

Abstand von weniger als 30 m vom Wald (Waldabstand) durchzuführen. Der Wald-

abstand wird nachrichtlich in die Bauleitplanung aufgenommen. 

Gesetz zur Energiewende und zum Klimaschutz (EWKG) 

Das Anfang 2017 von der Landesregierung verabschiedete Gesetz bildet eine 

rechtliche Grundlage für Energiewende-, Klimaschutz- und Klimaschutzanpas-

sungsmaßnahmen in Schleswig-Holstein. Zudem werden mit dem Gesetz zentrale 

Klimaschutzziele für das Land festgeschrieben. Die Landesregierung erstellt eine 

Anpassungsstrategie an den Klimawandel und setzt entsprechende Maßnahmen 

um. In der Fortschreibung des Landesentwicklungsplans des Landes Schleswig-

Holstein werden bereits konkrete Grundsätze zur Anpassung an den Klimawandel 

aufgeführt (s. Fachpläne).  

6.1.3.2 Ziele aus Fachplänen 

Die folgenden überörtlichen landschaftsplanerischen Vorgaben bzw. Planwerke 

werden herangezogen: 

• Landesentwicklungsplan (LEP), Fortschreibung 2021 

• Regionalplan (RP) für den Planungsraum V, 2002 (inkl. aktuellen Entwürfen) 

• Landschaftsrahmenplan (LRP) für den Planungsraum I, 2020 

 

Der LEP stellt das Gemeindegebiet im ländlichen Raum dar. Östlich der Teilberei-

che grenzt eine Verbundachse des Biotopverbundsystems.  

Der Regionalplan stellt das Gemeindegebiet im ländlichen Raum innerhalb eines 

Gebietes mit besonderer Bedeutung für Tourismus und Erholung dar. Das Plan-

gebiet im Norden wird von einem Gebiet mit besonderer Bedeutung für Natur und 

Landschaft sowie einem Vorranggebiet für den Naturschutz umgeben. Im südli-

chen Teil des Plangebietes liegen ebenfalls Gebiete mit besonderer Bedeutung für 

Natur und Landschaft in räumlicher Nähe. 

Der 2. Entwurf zur Neuaufstellung des Regionalplans (2025) trifft keine hiervon 

wesentlich abweichenden Aussagen.   
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Landschaftsrahmenplan 2020, Planungsraum I (LRP 2020) 

Hauptkarte 1 

Angrenzend an oder überschneidend mit dem Planbereich werden dargestellt: 

 - im Bereich des Bollingstedter Moores ein Gebiet, das die Voraussetzun-

 gen für eine Unterschutzstellung nach § 23 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 13 

 LNatSchG als Naturschutzgebiet erfüllt 

 - ebenda ein Wiesenvogelbrutgebiet 

 - ebenda ein gesetzlich geschützter Biotop gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. 

 § 21 LNatSchG größer 20 Hektar 

 - im Bereich der Bollingstedter Au (östlich der A7) sowie beim Steinholz 

 südlich der Ortslage eine Biotopverbundachse 

Hauptkarte 2 

Angrenzend an oder überschneidend mit dem Planbereich werden dargestellt: 

 - beidseitig der A7 ein Gebiet mit besonderer Erholungseignung 

Hauptkarte 3 

Angrenzend an oder überschneidend mit dem Planbereich werden dargestellt: 

 - beidseitig der A7 klimasensitive Böden 

 - Waldflächen 

Das Plangebiet grenzt an verschiedene Schwerpunkbereiche und Verbundachsen 

des Landesweiten Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems Schleswig-Holstein. 

Dazu gehören unter anderem Mittlere Bollingstedter Au und Untere Bollingstedter 

Au sowie Büchmoor und Büchholz westlich Idstedt. 

Vorgaben der örtlichen Planung 

Die folgenden örtlichen landschaftsplanerischen Vorgaben bzw. Planwerke wer-

den herangezogen: 

• Flächennutzungsplan der Gemeinde Bollingstedt (1979) 

• Landschaftsplan der Gemeinde Bollingstedt (1998) 

• Standortkonzept Photovoltaik-Freiflächenplanung Gemeinde Bollingstedt 

(2022) 

 

Das Plangebiet wird im Flächennutzungsplan insgesamt als Flächen für die Land-

wirtschaft dargestellt. Eine 20kV-Leitung verläuft durch den Plangeltungsbereich. 

Teils werden Flächen für die Forstwirtschaft dargestellt.   

Der Landschaftsplan weist im Bestandsplan das Plangebiet im Wesentlichen als 

ackerfähiges Intensivgrünland sowie teilweise als Ackerfläche/Ackerfutterfläche 
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mit einigen Gräben aus. Angrenzend an die überplanten Flächen befinden sich 

Gebüsche und Gehölzstreifen, Feuchtgrünland, das teilweise als Biotop geschützt 

ist sowie Knicks und Bäume, die teilweise landschaftsprägend sind. Der Entwick-

lungsplan trifft für das Plangebiet keine vom Bestandsplan abweichende Aussa-

gen.  

Das vorliegende Plangebiet befindet sich gemäß Standortkonzept Photovoltaik-

Freiflächenplanung weitestgehend auf den Potenzialflächen 3 bis 11. Insgesamt 

ist das Plangebiet für die Überbauung mit Photovoltaik-Freiflächenanlagen geeig-

net, da eine gemäß Kapitel 4.5.2 Abs. 2 der LEP-Fortschreibung 2021 aufgeführte 

Vorbelastung durch die räumlich in der Nähe liegende Verkehrsachse gegeben ist, 

zudem belasten Windenergieanlagen und eine Freileitung bereits das Land-

schaftsbild. Einige überplante Flächen liegen außerhalb der identifizierten Poten-

zialflächen (Teilflächen 3, 10, 11, 14).  

Bestimmte Einschränkungen ergeben sich durch die Abwägungskriterien „Teil-

weise Moorkulisse“ sowie „teilweise Gebiet mit besonderer Bedeutung für die 

Avifauna: Wiesenvogelbrutgebiet“ und „teilweise Böden mit hoher bis sehr hoher 

bodenfunktionaler Gesamtleistung“. Hinzukommen kommen diverse weitere Prüf-

kriterien: Abstimmung mit den Nachbargemeinden Langstedt und Sieverstedt, Ab-

stände zu Wohnbebauung und Freileitung, Nähe zum Biotopverbund, Nähe zu 

Stillgewässern sowie PV-Bestandsanlage südöstlich des Ortsteils Gammellund. 

6.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

6.2.1 Schutzbezogene Bestandsaufnahme und Bewertung des Um-

weltzustandes und der Umweltmerkmale (Basisszenario) 

Die erheblichen Umweltauswirkungen der Planung werden jeweils schutzgutbezo-

gen ermittelt und bewertet. Dabei wird die Umweltsituation des Ist-Zustandes (Ba-

sis-Szenario), einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich 

erheblich beeinflusst werden, ermittelt. Weiterhin wird schutzgutbezogen in den 

Unterpunkten a) die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-

durchführung der Planung dargelegt. Dem Schutzgut zugeordnet wird unter b) die 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Pla-

nung aufgeführt. Grundlage ist die Anlage 1 BauGB der Punkt 2 Abschnitt a) und 

b).  

Die Prognosebearbeitung (b) erfolgt zunächst für jedes Schutzgut nach bau- (ba) 

und betriebsbedingten (be) Auswirkungen gemäß Anlage 1 BauGB Ziffer 2 b) aa)-

hh) in Tabellenform. Die Ziffern 0 - 12 stehen dabei für 0 = keine, 1 = direkte, 



15. Änderung des Flächennutzungsplans  Gemeinde Bollingstedt 

   -Begründung- 

29 
 

2 = indirekte, 3 = sekundäre, 4 = kumulative, 5 = grenzüberschreitende, 6 = kurz-

fristige, 7 = mittelfristige, 8 = langfristige, 9 = ständige, 10 = vorübergehende, 

11 = positive und 12 = negative Auswirkungen der Planung. 

Sofern direkte oder etwaige Auswirkungen der Planung erkannt werden, sind diese 

mittels der zuvor beschriebenen Systematik auch mit einer Buchstaben-Ziffern-

Kombination für die jeweilige Auswirkung in der unteren Zeile der Tabelle sowie in 

der darunter folgenden Beschreibung bau- und betriebsbedingter Wirkungen 

schutzgutbezogen beschrieben. 

Ausdrücklich nicht explizit in der Prognosebearbeitung textlich beschrieben wer-

den nicht erkennbare oder durch die Wirkungen des Planes ausgeschlossene Aus-

wirkungen. Solche sind in der Tabelle mit einer „0“ für keine erkennbaren Auswir-

kungen dargestellt. 

Die Anforderungen des Art. 13 Abs. 1 und 2 der Seveso-III-Richtlinie werden in 

Deutschland im Wesentlichen durch § 50 Satz 1 BImSchG umgesetzt. Danach 

sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte 

Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Um-

welteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 

der Richtlinie 2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf 

ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete und auf sonstige 

schutzbedürftige Gebiete, insbesondere auf öffentlich genutzte Gebiete, wichtige 

Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes 

besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte 

Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. Es liegen für die beabsichtigte 

städtebauliche Planung keine Hinweise und Annahmen vor, dass sich das Plan-

gebiet in der Nähe zu sog. „Störfallbetrieben“ befindet bzw. die gebotenen Ach-

tungsabstände gemäß KAS-18 zu solchen Betrieben zu dem geplanten Sonder-

gebiet als schutzbedürftige Nutzung unterschritten wird. In der folgenden schutz-

gutbezogenen Prognosebearbeitung (Spalte 6 der Tabellen) wird hierzu dement-

sprechend keine erkennbare Umweltauswirkung dargestellt. 

Aus der Prognosebearbeitung abgeleitet werden in den nachfolgenden Kapiteln 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich der erheblichen ne-

gativen Umweltauswirkungen. 

6.2.1.1 Schutzgut Mensch 

Eine intakte Umwelt stellt die Lebensgrundlage des Menschen dar. Somit ist er 

indirekt von allen Einflüssen auf die Schutzgüter betroffen. Die Sicherung der 

Grundlage für Leben und Gesundheit sowie der Erholungswert von Natur und 

Landschaft sind Gegenstand des § 1 BNatSchG. Für das Schutzgut Mensch wer-
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den vor allem Beeinträchtigungen der Gesundheit vorwiegend durch Lärm und an-

dere Immissionen sowie Einschränkungen von Erholungs- und Freizeitfunktionen 

und der Wohnqualität betrachtet. 

a) Bestand 

Wohnen 

Die nächstgelegene Wohnnutzung (Einzelgehöfte) grenzt unmittelbar an über-

plante Teilflächen heran. Der Ortskern von Bollingstedt liegt ca. 1,7 Kilometer süd-

westlich bzw. nordwestlich des Plangebietes. 

Erholen 

Das Plangebiet liegt innerhalb eines für Tourismus und Erholung geeigneten Ge-

bietes. Durch starke landwirtschaftliche Nutzung sowie die unmittelbare Nähe zur 

Bundesautobahn A7 ist das Gebiet nicht besonders für Erholung und Tourismus 

geeignet.  

Durch die Abgrenzung der geplanten PV-Anlage zu den Wohn- und landwirtschaft-

lichen Nutzungen in Form von Knicks sind keine Änderungen des Umweltzustan-

des für das Schutzgut Mensch zu erwarten, da in den meisten Fällen schon eine 

Einfriedung der Gebäude durch Knicks gegeben ist.  

Bei Nichtdurchführung der Planung kommt es zu keiner Änderung des Umwelt-

zustandes für das Schutzgut Mensch. 
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b) Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Tabelle 1:  Umweltauswirkung Schutzgut Mensch 

Umweltauswirkungen während der Bau- und Be-

triebsphase 

 (Baubedingt und Betriebsbedingt) infolge 

Baubedingt Betriebsbedingt 

des Baus und der Abrissarbeiten 1, 6, 10 0 

der Nutzung natürlicher Ressourcen sowie unter Be-

rücksichtigung deren nachhaltigen Verfügbarkeit 
0 0 

der Art und Menge an Emissionen sowie der Verursa-

chung von Belästigungen 
0 0 

der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Be-

seitigung und Verwertung 
0 0 

der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kul-

turelle Erbe oder die Umwelt durch Unfälle oder Kata-

strophen 

0 0 

der Kumulierung mit anderen Vorhaben 0 0 

der Auswirkungen auf das Klima und gegenüber den 

Folgen des Klimawandels 
0 0 

der eingesetzten Stoffe und Techniken 0 0 

Auswirkungen: 0= keine, 1= direkt, 2= indirekt, 3= sekundär, 4= kumulativ, 5= grenzüberschreitend, 6= kurzfristig, 

7= mittelfristig, 8= langfristig, 9= ständig, 10= vorübergehend, 11= positiven, 12= negative 

Baubedingte Auswirkungen  

Wohnen 

Nicht ausgeschlossen sind temporäre Beeinträchtigungen durch Stäube, Lärm, Er-

schütterung oder Abgasimmissionen von Baumaschinen und Baufahrzeugen wäh-

rend der Bauzeit. 

Erholen 

Nicht ausgeschlossen sind temporäre Beeinträchtigungen durch Stäube, Lärm, 

Abgasimmissionen von Baumaschinen und Baufahrzeugen oder durch Baustel-

leneinrichtungen während der Bauzeit. 
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Betriebsbedingte Auswirkungen  

Wohnen und Erholen 

Photovoltaik-Freiflächenanlage: Die Erheblichkeit in Bezug auf Lärmemissionen ist 

durch das Vorhaben von geringer Bedeutung. Anlagenbestandteile wie Wechsel-

richter, Transformatorstationen, Verbindungsleitungen sowie die Solarmodule kön-

nen elektrische und magnetische Strahlung erzeugen. Die wesentlichen Grenz-

werte der Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(BImSchG) werden dabei jedoch grundsätzlich unterschritten und sind nur im Nah-

bereich der Anlage messbar (ARGE 2007). Ein Blendgutachten (SolPEG, 2024) 

wurde angefertigt und ist den Planunterlagen zum parallel aufgestellten Bebau-

ungsplan Nr. 18 als Anlage beigefügt. Im Ergebnis heißt es: 

„Im Bereich der umliegenden Gebäude können in geringem Umfang Reflexionen 

durch einzelne PV-Felder auftreten aber aufgrund der geringen zeitlichen Dauer 

kann eine Beeinträchtigung von Anwohnern bzw. eine „erhebliche Belästigung“ im 

Sinne der LAI Lichtleitlinie ausgeschlossen werden. […] Aus Immissionsschutz-

rechtlicher Sicht bestehen keine Einwände gegen das Bauvorhaben.“ 

Gegenüber dem aktuellen Zustand und den gegebenen Vorbelastungen kommt es 

voraussichtlich zu keiner Zunahme von Lärm oder Immissionen auf das Schutzgut 

Mensch und somit zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen. 

Durch die ermöglichte Nutzungsart werden keine direkten Erholungsfunktionen 

von Natur und Landschaft beeinträchtigt, jedoch kann die technische Anlage in der 

Ortsrandlage eine visuelle Beeinträchtigung für die Erholungseignung darstellen. 

6.2.1.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope 

und Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im Naturhaus-

halt sind auf Grundlage des BNatSchG zu erhalten. Zur dauerhaften Sicherung der 

biologischen Vielfalt sind auch die Sicherung lebensfähiger Populationen und der 

Austausch zwischen den Populationen ein wesentliches Ziel des Naturschutzes. 

a) Bestand Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Bestand Pflanzen und biologische Vielfalt 

Das Plangebiet wird derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt. Durch das gesamte 

Plangebiet ziehen sich Knicks und Feldhecken, die als gesetzlich geschützte Bio-

tope gelistet sind. Andere gesetzlich geschützte Biotope oder Lebensraumtypen 
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befinden sich nicht im Plangebiet und werden so ausgespart, um diese zu schüt-

zen. Beispiele hierfür sind das eutrophe Stillgewässer östlich der Bundesautobahn 

A7 oder die degenerierten Moorflächen mit Pfeifengras. 

Als Biotope gesetzlich geschützte Kleingewässer (§ 30 Abs. 1 BNatSchG) liegen 

innerhalb des Plangebietes nicht vor. 

Bei den intensiv genutzten Flächen handelt es sich um Flächen mit der Hauptnut-

zung Ackerland sowie Dauergrünland.  

Ausgebaute Fließgewässer bzw. Vorfluter befinden sich im Plangebiet, es grenzen 

Verbandsgewässer an die Planflächen an. 

Der Planbereich befindet sich außerhalb von Bereichen mit einem europäischen 

Gebietsschutzstatus (Natura 2000) und nationalen Gebietsschutzstatus (NSG und 

LSG sowie Naturpark).  

Landschaftselemente in Form von Feldhecken oder Knicks sowie Wald- und Was-

serflächen strukturieren das Plangebiet und stellen die räumliche Begrenzung zu 

angrenzenden Flächen dar.  

Aufgrund der intensiven Nutzung hat der Geltungsbereich nur eine geringe Bedeu-

tung für die biologische Vielfalt oder als Standort von natürlichen Pflanzengesell-

schaften. 

Bestand Tiere 

Der Schutz von Tieren und Pflanzen ist rechtlich im Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) geregelt. Hervorzuheben ist neben dem allgemeinen Artenschutz 

nach § 39 BNatSchG, insbesondere das Tötungs-, Störungs- und Zerstörungsver-

bot nach dem § 44 BNatSchG. Eine Vielzahl von Tieren ist nach dem Naturschutz-

recht besonders oder streng geschützt. So unterliegen z.B. alle Vogelarten dem 

besonderen oder strengen Schutz. Die Verbote sind für alle besonders bzw. streng 

geschützten Arten nicht nur im Außenbereich, sondern auch in bebauten Bereich 

zu beachten. Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG sind die Wirkungen der Planung auf 

die europarechtlich geschützten und national besonders oder streng geschützten 

Arten bereits auf Ebene der Bauleitplanung zu prüfen.  

Die Berücksichtigung des speziellen Artenschutzes im Rahmen des Umweltberich-

tes erfolgte auf Basis einer Relevanzprüfung in Form einer projektspezifischen Ab-

schichtung des prüfungsrelevanten Artenspektrums. Nicht geprüft werden demzu-

folge die Arten, bei denen eine verbotsmäßige Betroffenheit durch die Bauleitpla-

nung nach gegenwärtigem Wissenstand und auf der Basis allgemein anerkannter 

Prüfmethoden nicht angenommen werden kann (Verfahrenserlass zur Bauleitpla-

nung, Erlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration vom 
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05.02.2019). Das Vorkommen folgender europarechtlich geschützter Arten / Ar-

tengruppen (Anhang IV der FFH-Richtlinie) ist im Plangebiet aufgrund der vorhan-

denen bzw. nicht vorhandenen Biotop- und Nutzungsstrukturen ausgeschlossen: 

• Alle Pflanzenarten  

• Alle Säugetiere (z.B. Wolf, Biber, Fischotter und Haselmaus)  

• Alle Insektenarten (z.B. Libellen und Schmetterlinge)  

• Alle holzbewohnende (xylobionte) Käferarten 

• Alle Fische, Muscheln und Schnecken  

• Alle Amphibien- und Reptilienarten 

Die zu den Säugetieren zählenden Fledermäuse haben einen z. T. sehr großen 

Raumanspruch an ihre Jagdgebiete und suchen jeweils artspezifisch entlang von 

linearen Gehölzstrukturen, Waldrändern und Gewässern nach Nahrung. Eine Nut-

zung des Geltungsbereichs als Teil-Nahrungsgebiet für Fledermäuse ist aufgrund 

der angrenzenden vorhandenen Gehölz- und Gewässerstrukturen nicht ausge-

schlossen. 

Der Geltungsbereich ist Teillebensraum von in der Normallandschaft noch weit 

verbreiteten und ungefährdeten Säugetieren wie Igel, Mauswiesel, Maulwurf und 

Spitzmäusen, die dem allgemeinen Artenschutz nach § 39 BNatSchG unterliegen.  

Der landwirtschaftlich intensiv genutzte Raum bestehend aus Acker und Grünland-

flächen sowie dem liniearen Netz aus kleineren und größeren Entwässerungsgrä-

ben ist Lebensraum für Vogelarten der offenen Feldflur. Hierzu zählen Arten wie 

Kiebitz, Feldlerche, Wiesenschafstelze und Wiesenpieper. Aufgrund der i.d.R. ho-

hen Bewirtschaftungsintensität durch häufige und frühe Schnittnutzungen im Grün-

land verbunden mit Schleppen und Walzen der Flächen sowie enge Fruchtfolgen 

mit engen Saatreihenabständen und Dünger- und Pestizideinsatz auf Ackerstand-

orten, sind die Bruterfolge dieser Arten sehr gering, bzw. stark rückläufig. Die 

schilfröhrichtbestandenen Säume entlang von Gräben und Vorflutern um die land-

wirtschaftlich genutzten Flächen sind Lebensraum von Vogelarten der Röhrichte 

und Säume wie Blaukehlchen, Rohrammer, Schilfrohrsänger, Bluthänfling, 

Zilpzalp, Goldammer und Bachstelze. Die Böschungen der Gräben und Vorfluter 

werden auch von Stockenten genutzt. 

Zur Ermittlung der im Plangebiet vorkommenden Brutvogelarten des Offenlands 

erfolgte 2024 eine Brutvogelerfassung (Anlage zum B-Plan Nr. 18). Zehn als brü-

tend/brutverdächtig eingestufte Arten unterliegen einem besonderen Gefähr-

dungs- bzw. Schutzstatus. 

Bei Nichtdurchführung der Planung kommt es im Wesentlichen zu keiner Änderung 

des Umweltzustandes für das Schutzgut Tiere und Pflanzen. 
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b) Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Tabelle 2: Umweltauswirkungen Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Umweltauswirkungen während der Bau- und Be-

triebsphase 

 (Baubedingt und Betriebsbedingt) infolge 

Baubedingt Betriebsbedingt 

des Baus und der Abrissarbeiten 1, 6, 10 0 

der Nutzung natürlicher Ressourcen sowie unter Be-

rücksichtigung deren nachhaltigen Verfügbarkeit 
0 2, 8, 11, 12 

der Art und Menge an Emissionen sowie der Verursa-

chung von Belästigungen 
1, 6, 10 0 

der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Be-

seitigung und Verwertung 
0 0 

der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kul-

turelle Erbe oder die Umwelt durch Unfälle oder Kata-

strophen 

0 0 

der Kumulierung mit anderen Vorhaben 0 0 

der Auswirkungen auf das Klima und gegenüber den 

Folgen des Klimawandels 
0 0 

der eingesetzten Stoffe und Techniken 0 0 

Auswirkungen: 0= keine, 1= direkt, 2= indirekt, 3= sekundär, 4= kumulativ, 5= grenzüberschreitend, 6= kurzfristig, 

7= mittelfristig, 8= langfristig, 9= ständig, 10= vorübergehend, 11= positiven, 12= negative 

Baubedingte Auswirkungen 

Die mit der Aufstellung der Bauleitplanung möglich werdende „Überschirmung“ der 

Fläche mit PV-Modulen und die damit einhergehende Veränderung des Lebens-

raums innerhalb des Geltungsbereichs für bestimmte Tierarten stellt die unmittel-

barste baubedingte Auswirkung dar.  

Nicht ausgeschlossen sind temporäre Beeinträchtigungen der angrenzenden Le-

bensräume durch Stäube, Lärm, Erschütterung oder Abgasimmissionen von Bau-

maschinen und Baufahrzeugen während der Bauzeit.  

Während der Bauzeit kann es zu Beeinträchtigungen angrenzender Gehölzstruk-

turen kommen, die Funktionen als Brutstandorte für Vögel, Tagesverstecke für Fle-

dermäuse und Sommerquartiere für Amphibien erfüllen. 
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Betriebsbedingte Auswirkungen 

Die Überbauung und Beschattung der Vegetation unterhalb der Anlagen-Module 

führt zu einer Veränderung und kleinräumigen Differenzierung der Standortverhält-

nisse (trocken/feucht) und bewirkt eine Veränderung der Vegetationsstruktur. 

Gleichzeitig können eine Nutzungsextensivierung und eine Aushagerung bzw. 

Nährstoffverminderung durch eine Entwicklung wertvoller Lebensraumtypen sowie 

die Erhöhung der biologischen Vielfalt innerhalb des Sondergebietes positive Ef-

fekte für Fauna und Flora bewirken. Untersuchungen haben gezeigt, dass zahlrei-

che Vogelarten die Zwischenräume und Randbereiche der PV-Freiflächenanlagen 

als Jagd-, Nahrungs- und Brutgebiet nutzen können. Die schneefreien Bereiche 

unter den Modulen werden im Winter bevorzugt als Nahrungsbiotope aufgesucht 

(HERDEN et al 2009). 

In einer 2022 veröffentlichten Metakurzstudie zu Solarparks und Vögeln des Of-

fenlands von M. Zaplata & M. Stöfer in der Monitoring-Ergebnisse mehreren Be-

obachtungsjahre in bestehenden Freiflächen-Solaranlagen von mehreren Natur-

schutzbehörden ausgewertet wurden, finden sich zusätzlich Vorkommensnach-

weise für die Arten Wiesenpieper, Schwarzkehlchen, Braunkehlchen, Schafstelze, 

Flussregenpfeifer, Steinschmätzer und Gartenrotschwanz. Unter den Siedlern in 

PV-FFA befinden sich Vogelarten der Agrarlandschaft, die erhebliche Bestands-

rückgänge erlitten haben. Dies lässt nach Angabe der Autoren auf ein hohes An-

passungsvermögen von Vogelarten schließen, die strukturelle Requisiten tolerie-

ren bzw. als Sing- und Ansitzwarte benötigen. 

Bei anderen Arten des Offenlands wie dem bereits gemäß Rote Liste der Brutvögel 

Schleswig-Holsteins gefährdeten Kiebitz (RL 3) und der gleichermaßen gefährde-

ten Feldlerche (RL 3) kommt es durch die Kulissenwirkung auch zu einer Meidung 

der Anlagenstandorte. Jedoch ist auch bei der Feldlerche durch die möglichen Be-

einträchtigungen einzelner Individuen bzw. Flächenverluste einzelner Reviere 

nicht davon auszugehen, dass die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflan-

zungs‐ und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang verloren geht oder es zu 

einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population kommt, 

da die Art in der gehölzfreien Marsch auf landwirtschaftlichen Flächen flächende-

ckend verbreitet ist (Koop & Berndt 2014). Es befinden sich in ausreichendem Um-

fang Ausweichhabitate auf den Grünland‐ und Ackerflächen in der Umgebung. Es 

ist zudem möglich, dass Feldlerchen Reviere im Bereich der künftigen PV‐Anlagen 

haben können. Andernorts wurden bereits Bruten der Feldlerche auf Freiflächen 

zwischen Modulen registriert (ARGE Monitoring PV‐Anlagen 2007). 

Die Kernbereiche der mit PV-Modulen überstellten Teilflächen 1+5 sind ein Le-

bensraum der gefährdeten Feldlerche. Dementsprechend ist bei einer Überpla-

nung der Fläche davon auszugehen, dass es zu einer Verdrängung von Bruthabi-
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taten dieser Arten kommt. Diese Beeinträchtigung kann jedoch in dem für den ar-

tenschutzrechtlichen Ausgleich verwendeten Flächen im räumlichen Umfeld des 

Plangebietes vermieden bzw. ausgeglichen werden. Die artenschutzrechtlichen 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind dazu geeignet, die Voraussetzun-

gen für eine Erhöhung des Bruterfolgs von Brutvogelarten aus dieser Gilde zu ver-

bessern und trägt somit dazu bei, dass sich an der ökologischen Gesamtsituation 

des von dem Vorhaben betroffenen Bereichs, im Hinblick auf seine Funktion als 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätte, keine Verschlechterung eintritt. 

Bei Nichtdurchführung der Planung kommt es zu keiner Änderung des Umwelt-

zustandes für das Schutzgut. 

6.2.1.3 Schutzgut Boden, Fläche 

Der Boden fungiert als Filter-, Puffer- und Speichermedium u.a. für Wasser, Luft 

und Schadstoffe. Gemäß § 1 (3 und 5) BNatSchG und BauGB § 1a (2) sind Böden 

so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen können. Gleich-

zeitig gilt der Grundsatz einer sparsamen und schonenden Nutzung sowie einer 

Begrenzung von Bodenversiegelung auf das notwendige Maß. Umnutzung vor-

handener Bausubstanz und Innenentwicklung hat Vorrang vor Nutzung von Flä-

chen im Außenbereich. Die Funktionen des Bodens sind gemäß Bundesboden-

schutzgesetz (BBodSchG) zu sichern oder wiederherzustellen. 

Mit der Aufnahme des Schutzgutes „Fläche“ in den Katalog der zu prüfenden Um-

weltbelange gem. BauGB sollen bei öffentlichen und privaten Projekten die Aus-

wirkungen der Planung auf die betroffenen Flächen, insbesondere auf den Flä-

chenverbrauch, geprüft und minimiert werden. 

Da das Nebeneinanderstellen der Begriffe „Boden“ und „Fläche“ das Risiko von 

Abgrenzungsschwierigkeiten bei der Anwendung birgt und sich aus einer getrenn-

ten Betrachtung keine unterschiedlichen Konsequenzen ergeben, wird die Be-

trachtung beider Belange zusammen behandelt, da für sie im Hinblick auf die Ziele 

der Bauleitplanung die gleichen Grundsätze (s.o.) gelten. 

a) Bestand 

Das Plangebiet liegt im Naturraum Schleswig-Holsteinische Geest in der Schles-

wiger Vorgeest. Die vorherrschenden Bodenarten sind Gley-Podsol mit Gley und 

Podsol sowie Anmoorgley mit Gley und Niedermoor. 

Nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind die Funktionen des Bo-

dens zu sichern und die Beeinträchtigung seiner natürlichen Funktionen zu ver-

meiden. Bei einer Flächeninanspruchnahme werden Böden versiegelt oder über-
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baut, wodurch die Böden von ihrer Umgebung getrennt werden und ihre Funktio-

nen verlieren. Daher muss bei einer unvermeidbaren Flächeninanspruchnahme 

der Verlust an Bodenfunktionen minimiert werden. Dies geschieht dadurch, dass 

die Leistungsfähigkeit aller relevanten Bodenfunktionen für einen Naturraum er-

mittelt wird (bodenfunktionale Gesamtleistung) und eine Inanspruchnahme von 

Böden mit einer hohen bodenfunktionalen Gesamtleistung vermieden und dorthin 

gelenkt wird, wo diese Leistung gering ist. 

Für das Plangebiet wird die bodenfunktionale Gesamtleistung als „gering“ bis „mit-

tel“ eingestuft. 

Es liegen bislang keine Hinweise auf Altlasten und altlastenverdächtige Flächen 

im Geltungsbereich vor. Die bestehende intensive landwirtschaftliche Nutzung 

wird als Vorbelastung eingestuft. 

Bei Nichtdurchführung der Planung kommt es zu keiner Änderung des Umwelt-

zustandes für das Schutzgut Boden. 
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b) Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Tabelle 3:  Umweltauswirkungen Schutzgut Boden, Fläche 

Umweltauswirkungen während der Bau- 

und Betriebsphase 

 (Baubedingt und Betriebsbedingt) infolge 

Baubedingt Betriebsbedingt 

des Baus und der Abrissarbeiten 3, 6, 10 0 

der Nutzung natürlicher Ressourcen sowie 

unter Berücksichtigung deren nachhaltigen 

Verfügbarkeit 

1, 8, 12 0 

der Art und Menge an Emissionen sowie der 

Verursachung von Belästigungen 
0 0 

der Art und Menge der erzeugten Abfälle und 

ihre Beseitigung und Verwertung 
0 0 

der Risiken für die menschliche Gesundheit, 

das kulturelle Erbe oder die Umwelt durch 

Unfälle oder Katastrophen 

0 0 

der Kumulierung mit anderen Vorhaben 0 0 

der Auswirkungen auf das Klima und gegen-

über den Folgen des Klimawandels 
0 0 

der eingesetzten Stoffe und Techniken 0 0 

Auswirkungen: 0= keine, 1= direkt, 2= indirekt, 3= sekundär, 4= kumulativ, 5= grenzüberschreitend, 6= kurzfristig, 

7= mittelfristig, 8= langfristig, 9= ständig, 10= vorübergehend, 11= positiven, 12= negativen 

Baubedingte Auswirkungen  

Baubedingt kommt es zur Beeinträchtigung des anstehenden Bodens als Lebens-

raum. Bodenabtrag von Mutterboden und Bodenlagerung ergibt sich durch das 

Anlegen von Kabelgräben und temporären Baustraßen. Das Befahren mit schwe-

ren Baufahrzeugen kann zu nachhaltigen Bodenverdichtungen führen und somit 

die Wasser-, Luft- und Nährstoffbedingungen sowie die Durchwurzelbarkeit ver-

schlechtern. Gefährdungen des Bodens bestehen durch Vermischung von unter-

schiedlichem Bodenmaterial (unsachgemäße Bodenlagerung) sowie durch Verun-

reinigung von Boden mit Fremdstoffen, Abfällen oder Schadstoffen.  

Für den Oberboden besteht die Gefahr der Zerstörungen seiner Bodenfruchtbar-

keit sowie der belebten Bodenschicht (Arthropoden, Bakterien, Nematoden, Pilze 

etc.) durch eine unsachgemäße Zwischenlagerung oder Verdichtungen durch Be-

fahren und der damit bewirkten Sauerstoffzehrung bzw. des Auslösens anaerober 

Prozesse. Dies kann dazu führen, dass der Boden nicht mehr als Vegetationstrag-

schicht genutzt werden kann, weil die natürliche Bodenfruchtbarkeit zerstört 

wurde. 
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Betriebsbedingte Auswirkungen  

Betriebsbedingt kommt es zu einer Teilversiegelung von Boden. Die Solarmodule 

werden von einem leichten Stahlfachwerkgerüst getragen. In den Boden ge-

rammte Stahlstützen dienen dabei als Fundament. Eine vollständige Versiegelung 

der Fläche erfolgt nur an den Standorten der Trafostationen und des Monitoring-

Containers. Auf diesen Flächen geht die Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungs-

funktion des Bodens als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Ein-

wirkungen, insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers, als natürliche Res-

source dauerhaft verloren. Aufgrund der geringen Querschnittsfläche der Stütz-

pfeiler werden die Auswirkungen der Rammfundamente auf das Schutzgut als 

nicht erheblich eingestuft. 

Ein Großteil der Fläche des Geltungsbereiches wird durch die Errichtung der Frei-

flächen-Photovoltaikmodule überdeckt werden. Dies kann zu Auswirkungen auf 

das Schutzgut Boden führen. 

6.2.1.4 Schutzgut Wasser  

Wasser ist Bestandteil des Naturhaushaltes, Lebensraum für Tiere und Pflanzen 

und gehört zu den Lebensgrundlagen des Menschen. Aufgrund dessen gilt es so-

wohl als Grundwasser als auch als Oberflächenwasser als schützenswertes Gut. 

Es wird als solches bei der Aufzählung der Umweltbelange in § 1 (6) Nr. 7 BauGB 

und als nicht erneuerbares Naturgut in § 1 (3) BNatSchG, das es vor Beeinträch-

tigungen zu bewahren gilt, aufgeführt. Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) enthält 

detaillierte Regelungen zum Gewässerschutz. 

a) Bestand  

Grundwasser  

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines Trinkwassergewinnungsgebietes oder 

Trinkwasserschutzgebietes. Die Trinkwassergewinnungsgebiet „WGG Süderfah-

renstedt“ sowie „WGG Schleswig“ liegen ca. 5,5 Kilometer entfernt im Osten bzw. 

Südosten. 

Das Plangebiet liegt im Bereich des Grundwasserkörpers „Eider / Treene – Geest“ 

(Ei 14). 

Gewässer 

Im Plangebiet selbst liegen keine Fließ- oder Stillgewässer. Es verlaufen jedoch 

Gräben und Vorfluter in den Flächen oder unmittelbar angrenzend. Nördlich an 

Teilfläche 10 angrenzend verläuft die Bollingstedter Au 
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Bei Nichtdurchführung der Planung kommt es zu keiner Änderung des Umwelt-

zustandes für das Schutzgut Wasser. 

b) Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Tabelle 4:  Umweltauswirkungen Schutzgut Wasser 

Umweltauswirkungen während der Bau- und Be-

triebsphase 

 (Baubedingt und Betriebsbedingt) infolge 

Baubedingt Betriebsbedingt 

des Baus und der Abrissarbeiten 3, 6, 10 0 

der Nutzung natürlicher Ressourcen sowie unter Be-

rücksichtigung deren nachhaltigen Verfügbarkeit 
0 2, 9, 11, 12 

der Art und Menge an Emissionen sowie der Verursa-

chung von Belästigungen 
0 0 

der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Be-

seitigung und Verwertung 
0 0 

der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kultu-

relle Erbe oder die Umwelt durch Unfälle oder Katastro-

phen 

0 0 

der Kumulierung mit anderen Vorhaben 0 0 

der Auswirkungen auf das Klima und gegenüber den 

Folgen des Klimawandels 
0 0 

der eingesetzten Stoffe und Techniken 0 0 

Auswirkungen: 0= keine, 1= direkt, 2= indirekt, 3= sekundär, 4= kumulativ, 5= grenzüberschreitend, 6= kurzfristig, 

7= mittelfristig, 8= langfristig, 9= ständig, 10= vorübergehend, 11= positiven, 12= negativen 

Baubedingte Auswirkungen  

Durch den Einsatz von Maschinen und Fahrzeugen auf unbefestigter Bodenober-

fläche ist das Risiko erhöht, dass unfallbedingt austretende Schmier- oder Kraft-

stoffe in den Boden gelangen und bis in das Grundwasser verlagert werden. 

Betriebsbedingte Auswirkungen  

Betriebsbedingt kommt es zu einer Teilversiegelung von Boden. Eine vollständige 

Versiegelung der Fläche erfolgt nur an den Standorten der Trafostationen, des 

Monitoring-Containers oder ähnlicher Anlagen. Die Solarmodule selbst werden 

von einem leichten Stahlfachwerkgerüst getragen. In den Boden gerammte Stahl-

stützen dienen dabei als Fundament. Aufgrund der geringen Querschnittsfläche 

der Stützpfeiler werden die Auswirkungen der Rammfundamente auf das Schutz-

gut als nicht erheblich eingestuft. 
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Ein Großteil der Fläche des Geltungsbereiches wird durch die Errichtung der Frei-

land-Photovoltaikmodule überschirmt werden, was zu einem reduzierten Feuchtig-

keitseintrag unterhalb der Module führen kann. An den Traufkanten können durch 

den gesammelten Ablauf des Niederschlagswasser an den einzelnen Modulen lo-

kal feuchtere Bereiche entstehen. Betriebsbedingt kann es zu einer Veränderung 

des Wasserhaushaltes kommen. 

Betriebsbedingt kommt es durch die Extensivierung der landwirtschaftlichen Nut-

zung im Plangebiet zu einem reduzierten Nährstoffeintrag. Dies kann sich positiv 

auf das Schutzgut Wasser auswirken. 

6.2.1.5 Schutzgut Luft und Klima 

Die Luft ist Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen. Beeinträchtigun-

gen dieses Schutzgutes erfolgen vor allem durch Luftverunreinigungen. Als Be-

lange des Umweltschutzes werden Luft und Klima daher in § 1 (6) Nr. 7a BauGB 

aufgeführt. Auch das BNatSchG § 1 (3) Satz 4 fordert, Luft und Klima durch Maß-

nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu schützen.  

Gleichzeit soll darauf hingewirkt werden, dass durch die Bauleitplanung keine 

nachteiligen Folgen auf das Klima bewirkt werden und die Art und Weise der ge-

planten Bebauung unanfällig gegenüber den Folgen des Klimawandels (z.B. Hitze, 

Starkregenereignisse oder Stürme) ist. 

a) Bestand  

Luft 

Die Luft ist Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen. Als Belange des 

Umweltschutzes werden Luft und Klima daher in § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB aufge-

führt. Auch das BNatSchG § 1 Abs. 3 Satz 4 fordert, Luft und Klima durch Maß-

nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu schützen. Im Bun-

desimmissionsschutzgesetz (BImSchG) werden der Umgang und die Vermeidung 

von Immissionen festgesetzt. Gleichzeitig wird in diesem Paragraphen auch auf 

den Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung, insbesondere durch zuneh-

mende Nutzung erneuerbarer Energien, hingewiesen. 

Im Umfeld des Plangebietes liegen landwirtschaftliche Flächen, von denen 

Schadimmissionen oder Gerüche auf das Plangebiet einwirken können. Landes-

weit war im Jahr 2017 die Grundbelastung der Luft durch Schadstoffe wie Stick-

stoffoxid, Schwefeldioxid und Benzol relativ gering. Auch die seit 2005 geltenden 

Grenzwerte für Feinstaub wurden eingehalten (LLUR 2018). Kohlenmonoxid wird 

aufgrund der geringen Belastungen in SH seit 2009 nicht mehr gemessen. Die 

Luftsituation kann dem zur Folge als unbeeinträchtigt bezeichnet werden. 
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Klima 

Die Gemeinde Bollingstedt wird vom charakteristischen Klima Schleswig-Holsteins 

geprägt. Es zeichnet sich durch geringe jährliche und tägliche Temperaturschwan-

kungen, lange frostfreie Perioden, hohe Luftfeuchtigkeit, späten Frühjahrsbeginn 

und relativ niedrige Frühjahrs- und Sommertemperaturen aus. 

Die Niederschlagsmenge ist mit über 800 mm jährlich relativ hoch, sie kann aber 

in Abhängigkeit von maritimen oder mehr kontinentalen Wetterlagen großen 

Schwankungen unterliegen. Die mittlere Jahrestemperatur liegt unter 8°C. Die vor-

herrschende Windrichtung ist Westen. Das Jahresmittel der Windgeschwindigkeit 

in der Region beträgt zwischen 3,5 und 3,7 m/sec. 

Bei Nichtdurchführung der Planung kommt es zu keiner Änderung des Umweltzu-

standes für das Schutzgut Klima/ Luft. 

b) Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung  

Tabelle 5:  Umweltauswirkungen Schutzgut Luft und Klima 

Umweltauswirkungen während der Bau- 

und Betriebsphase 

 (Baubedingt und Betriebsbedingt) infolge 

Baubedingt Betriebsbedingt 

des Baus und der Abrissarbeiten 1, 6, 10 0 

der Nutzung natürlicher Ressourcen sowie 

unter Berücksichtigung deren nachhaltigen 

Verfügbarkeit 

0 3, 7, 11 

der Art und Menge an Emissionen sowie der 

Verursachung von Belästigungen 
0 0 

der Art und Menge der erzeugten Abfälle und 

ihre Beseitigung und Verwertung 
0 0 

der Risiken für die menschliche Gesundheit, 

das kulturelle Erbe oder die Umwelt durch 

Unfälle oder Katastrophen 

0 0 

der Kumulierung mit anderen Vorhaben 0 0 

der Auswirkungen auf das Klima und gegen-

über den Folgen des Klimawandels 
0 8, 11 

der eingesetzten Stoffe und Techniken 0 0 

Auswirkungen: 0= keine, 1= direkt, 2= indirekt, 3= sekundär, 4= kumulativ, 5= grenzüberschreitend, 6= kurzfristig, 

7= mittelfristig, 8= langfristig, 9= ständig, 10= vorübergehend, 11= positiven, 12= negativen 
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Baubedingte Auswirkungen 

Baubedingt kann es während der Erschließungs- und Bauarbeiten zu Staubflug 

und zu Abgasemissionen durch Baumaschinen und Baufahrzeugverkehr kommen, 

die kleinräumig zu Luftbelastungen mit Erdpartikeln und anderen Stäuben führen 

können. Die Beeinträchtigungen sind kurzfristig, witterungsabhängig und auf die 

Bauzeit beschränkt. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingt kommt es durch die Überschirmung zu einer Reduzierung des na-

türlichen Feuchtigkeitseintrags unterhalb der PV-Module. Dies bedingt ebenso wie 

das Aufheizen und der Schattenwurf der Module eine Veränderung der kleinklima-

tischen Situation an der Bodenoberfläche. 

Großräumige klimarelevante Auswirkungen sind durch diese kleinklimatischen 

Veränderungen nicht zu erwarten, kleinräumig können derartige Effekte unter Um-

ständen die Habitateignung der Flächen beeinflussen.  

Die Auswirkungen auf das Schutzgut werden als nicht erheblich eingestuft. 

Eine Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung im Geltungsbereich hat 

durch die Bedeutung der Grünlandflächen für die Kohlendioxid-Speicherung einen 

positiven Effekt auf das Schutzgut.  

Der Ausbau der erneuerbaren Energien dient der Umsetzung der Energiewende 

und somit dem Schutz des Klimas. 

6.2.1.6 Schutzgut Landschaft 

Bei der schutzgutbezogenen Betrachtung der Landschaft stehen das vorhandene 

Landschaftsbild prägende Elemente sowie visuelle Eindrücke des Betrachtenden 

im Mittelpunkt. Dabei sind die Elemente von Bedeutung, die die Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit des Landschaftsbildes mitprägen. Im § 1 (5) und (6) Nr. 5 BauGB 

wird der Beitrag der Bauleitplanung zum Umgang mit dem Orts- und Landschafts-

bild beschrieben, in § 1 (1) Nr. 3 BNatSchG wird „die Vielfalt, Eigenart und Schön-

heit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft“ als Schutzgut bestimmt. 

a) Bestand 

Das Plangebiet wird landwirtschaftlich (Ackerland/Dauergrünland) genutzt. Die 

landwirtschaftlichen Nutzflächen sind durch wegeparallele Knicks und Feldhecken 

sowie Wald- und Wasserflächen gegliedert. Landschaftlich besonders prägnant im 

Umgebungsbereich des Plangebietes sind das Bollingstedter Moor, die 
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Bollingstedter Au, die Waldflächen Steinholz und Büchholz sowie der Engbrück-

see. 

Das Landschaftsbild ist durch verschiedene Faktoren vorbelastet: 

• fast alle Teilflächen grenzen an die Bundesautobahn A7 an; 

• über das Plangebiet verläuft teils eine Freileitung; 

• teilweise grenzen Windparks an das Plangebiet an; 

• an die südlichsten Teilflächen 14 und 15 grenzen bestehende Solarparks an. 

Bei Nichtdurchführung der Planung kommt es zu keiner Änderung des Umweltzu-

standes für das Schutzgut Landschaftsbild. 

b) Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Tabelle 6:  Umweltauswirkungen Schutzgut Landschaftsbild 

Umweltauswirkungen während der Bau- und Be-

triebsphase 

 (Baubedingt und Betriebsbedingt) infolge 

Baubedingt Betriebsbedingt 

des Baus und der Abrissarbeiten 3, 6, 10 0 

der Nutzung natürlicher Ressourcen sowie unter Be-

rücksichtigung deren nachhaltigen Verfügbarkeit 
0 1, 8 

der Art und Menge an Emissionen sowie der Verursa-

chung von Belästigungen 
0 0 

der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Be-

seitigung und Verwertung 
0 0 

der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kultu-

relle Erbe oder die Umwelt durch Unfälle oder Kata-

strophen 

0 0 

der Kumulierung mit anderen Vorhaben 0 0 

der Auswirkungen auf das Klima und gegenüber den 

Folgen des Klimawandels 
0 0 

der eingesetzten Stoffe und Techniken 0 0 

Auswirkungen: 0= keine, 1= direkt, 2= indirekt, 3= sekundär, 4= kumulativ, 5= grenzüberschreitend, 6= kurzfristig, 

7= mittelfristig, 8= langfristig, 9= ständig, 10= vorübergehend, 11= positiven, 12= negativen 

Baubedingte Auswirkungen 

Durch Baubetrieb und Bodenarbeiten kann es zu Staubemissionen und somit zu 

negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild kommen. Da es sich 

dabei um temporäre Maßnahmen handelt, können erhebliche Beeinträchtigungen 

ausgeschlossen werden. 
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Betriebsbedingte Auswirkungen 

Die Planung führt durch Überbauung von aktuell landwirtschaftlich genutzten Flä-

chen zu einer Veränderung der Gestalt und Nutzung von Bodenoberflächen. Durch 

die Überbauung der Fläche findet eine technische Überformung des Landschafts-

ausschnittes und somit eine Veränderung des Landschaftsbildes statt.  

Bei der Beurteilung der Erheblichkeit der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

ist jedoch folgendes zu berücksichtigen:  

• Die PV-FFA sollen in einem durch bauliche Anlagen (Bundesautobahn A7, 

Freileitung quer durch das Plangebiet sowie landwirtschaftliche Hofflä-

chen) vorgeprägten Bereich errichtet werden. 

• Der Plangeltungsbereich ist von keiner besonderen Bedeutung für die land-

schaftsbezogene Erholungsnutzung.  

• Der Plangeltungsbereich ist durch vorhandene Knickstrukturen bereits gut 

in die Landschaft eingebunden. Zusätzlich werden neue Knicks/Hecken an-

gepflanzt, um noch vorhandene Sichtbeziehungen, insbesondere ausge-

hend von der teils angrenzenden Wohnbebauung, zu mindern. 

Fazit: Die Überbauung der bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche stellt einen 

wesentlichen Eingriff in das Landschaftsbild da. Insgesamt zeigt sich aber, dass 

die untersuchten Flächen weiträumig kaum sichtbar und lediglich in unmittelbarer 

Nähe gut wahrnehmbar sind. Das bestehende Knicknetz und sonstige Gehölzan-

pflanzungen sorgen großflächig für sichtverschattende Bereiche, die den freien 

Blick auf den Plangeltungsbereich größtenteils behindern.  

Bei der Bewertung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds 

ist zusätzlich die Empfindlichkeit und die Bedeutung des Landschaftsbildes zu be-

rücksichtigen. Beim gewählten Standort ist festzustellen, dass aufgrund der vor-

handenen Vorbelastungen die Beeinträchtigungsintensität der Auswirkungen stark 

vermindert ist. Die potenzielle Veränderung des Landschaftsbildes ist damit in der 

Gesamtschau als gering zu bewerten.  

Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaftsbild können zudem 

gemindert werden, wenn die unter Kapitel 6.2.2 genannten Vermeidungsmaßnah-

men berücksichtigt werden. 

6.2.1.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

§ 1 Abs. 1 DSchG: „Denkmalschutz und Denkmalpflege liegen im öffentlichen In-

teresse. Sie dienen dem Schutz, der Erhaltung und der Pflege der kulturellen Le-
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bensgrundlagen, die auch eingedenk der Verantwortung für die kommenden Ge-

nerationen der besonderen Fürsorge jedes Einzelnen und der Gemeinschaft an-

vertraut sind. Mit diesen Kulturgütern ist im Rahmen einer nachhaltigen Ressour-

cennutzung schonend und werterhaltend umzugehen.“ 

Kulturgüter sind im Rahmen der Orts- und Landschaftsbilderhaltung nach § 1 

Abs. 6 Satz 5 BauGB zu schützen. Der Erhalt historischer Kulturlandschaften und 

-landschaftsteile ist in § 1 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG geregelt. 

a) Bestand  

Innerhalb des Plangebietes sind keine Kulturgüter oder geschützten Boden- oder 

Baudenkmale bekannt oder verzeichnet.  

Das Plangebiet liegt teilweise innerhalb eines archäologischen Interessengebietes 

des Landes Schleswig-Holstein. Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen dem-

nach der Genehmigung des Archäologischen Landesamtes. 

Bei Nichtdurchführung der Planung kommt es zu keiner Änderung des Umweltzu-

standes für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter. 

b) Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Tabelle 7: Umweltauswirkungen Schutzgut Kultur und Sachgüter 

Umweltauswirkungen während der Bau- und Betriebs-

phase  

 (Baubedingt und Betriebsbedingt) infolge 

Baubedingt Betriebsbedingt 

des Baus und der Abrissarbeiten 1, 9 0 

der Nutzung natürlicher Ressourcen sowie unter Berück-
sichtigung deren nachhaltigen Verfügbarkeit 

0 0 

der Art und Menge an Emissionen sowie der Verursa-
chung von Belästigungen 

0 0 

der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseiti-
gung und Verwertung 

0 0 

der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle 
Erbe oder die Umwelt durch Unfälle oder Katastrophen 

0 0 

der Kumulierung mit anderen Vorhaben 0 0 

der Auswirkungen auf das Klima und gegenüber den Fol-
gen des Klimawandels 

0 0 

der eingesetzten Stoffe und Techniken 0 0 
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Auswirkungen: 0= keine, 1= direkt, 2= indirekt, 3= sekundär, 4= kumulativ, 5= grenzüberschreitend, 6= kurzfristig, 

7= mittelfristig, 8= langfristig, 9= ständig, 10= vorübergehend, 11= positiven, 12= negativen 

Baubedingte Auswirkungen 

Bei geplanten Abgrabungen können archäologisch bedeutsame Funde zu Tage 

gefördert werden. Da die Plangebietsfläche teilweise innerhalb eines archäologi-

schen Interessengebietes liegt, sind Bodeneingriffe mit dem archäologischen Lan-

desamt abzustimmen. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Es sind keine Wirkungen zu erwarten. 

Fazit: Erhebliche Beeinträchtigungen von Kultur- und Sachgütern sind möglich, 

können aber bei Einhaltung der unter Kapitel 6.2.2 genannten Vermeidungsmaß-

nahmen verhindert werden. 

6.2.1.8 Wechselwirkungen 

Die betrachteten Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem 

Maße. Nachfolgend werden die Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern be-

trachtet. Da die Abläufe in einem Ökosystem sehr komplex sind, können hier nicht 

alle Beziehungen im Detail aufgezeigt werden. Um die Nachvollziehbarkeit und 

Übersichtlichkeit zu gewährleisten, werden die Auswirkungen des Vorhabens aus-

gewählt, die im besonderen Maße die Schutzgüter betreffen. 

Im Wesentlichen sind folgende Wechselwirkungen erkennbar: 

Schutzgut Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern 

Mensch Arten- und Lebensgemeinschaften, Boden, Wasser, Klima, Luft bil-

den als Naturgüter die Lebensgrundlage des Menschen, das Land-

schaftsbild ist die Grundlage für die Erholung des Menschen. Nach-

teilige Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes mindern somit 

gleichzeitig auch den Erholungswert der Landschaft für den Mensch. 

Tiere, Pflanzen und bio-

logische Vielfalt 

Der Zustand der abiotischen Schutzgüter Boden und Wasser bilden 

die Grundlage für das Vorkommen bestimmter Pflanzen- und Tierar-

ten (trockener oder nasser Verhältnisse). Biologische Vielfalt ist ab-

hängig von der Vielfalt der Bodenarten, den Unterschieden des Bo-

den-Wasserhaushaltes und sichert den Erholungswert der Land-

schaft. 
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Schutzgut Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern 

Boden/ Fläche Bodeneigenschaften bedingen die Nutzung durch den Menschen 

(Acker, Grünland, Wald) und die Standortbedingungen für das Vor-

kommen bestimmter Pflanzengemeinschaften (Feuchtbiotope) und 

Tierarten. Auch das Klima ist abhängig von dem Bodenwasserhaus-

halt. Biologische Vielfalt ist auch abhängig von Bodenverhältnissen 

(mager, feucht usw.). Freiflächen in ausreichenden Umfang sichern 

den Erholungswert der Landschaft. 

Wasser Das Grundwasser ist Voraussetzung für die Trinkwasserversorgung 

des Menschen, die klimatischen Bedingungen sowie die Ertragsfä-

higkeit von Böden 

Luft Lebensgrundlage des Menschen sowie für Arten- und Lebensge-

meinschaften 

Klima Lebensgrundlage des Menschen (Produktion von Nahrungsmitteln), 

Vegetation und Wasserhaushalt des Bodens als Klimaregulierung 

Landschaftsbild Biologische Vielfalt, Tiere und Pflanzen sind wichtige Faktoren des 

Landschaftsbildwertes, anthropogene Nutzungen beeinflussen das 

Landschaftsbild und damit auch den Wert für die menschliche Erho-

lung 

Kultur- und Sachgüter Kultur- und Sachgüter beeinflussen den Wert des Landschaftsbildes 

und damit auch den Erholungswert der Landschaft für den Men-

schen. 

Fazit: Wechselwirkungskomplexe mit Schutzgut übergreifenden Wirkungsnetzen, 

die aufgrund besonderer ökosystemarer Beziehungen zwischen den Schutzgütern 

eine große Eingriffsempfindlichkeit aufweisen und in der Regel nicht oder nur über 

einen weiten Zeithorizont hinweg wiederherstellbar sind, kommen im Plangebiet 

nicht vor. 

6.2.2 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 

Ausgleich von erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen 

Nach § 1 (6) Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen und ihrer Ab-

wägung nach § 1 (7) BauGB die Belange des Umweltschutzes zu berücksichtigen. 

Auf der Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 

BauGB in Verbindung mit § 18 Abs. 1 BNatSchG sind die Beeinträchtigungen des 

Naturhaushaltes bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu beurteilen und Aussa-

gen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich zu entwickeln. Die land-

schaftsplanerischen Leitziele ergeben sich dabei aus den §§ 13 und 15 (1) 
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BNatSchG (2010) bzw. § 9 des LNatSchG (2010). Danach sind vermeidbare Ein-

griffe in Natur und Landschaft zu unterlassen. Unvermeidbare Beeinträchtigungen 

sind zu begründen und auszugleichen.  

Zunächst gilt es im Sinne des Grundsatzes einer Vermeidung und Verminderung 

von Eingriffen Vorsorge zu treffen. 

Gemäß § 15 (3) BNatSchG soll bei der Inanspruchnahme von land- und forstwirt-

schaftlich genutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf agrar-

strukturelle Belange Rücksicht genommen werden. Das Land Schleswig-Holstein 

hat diesbezüglich einen Erlass herausgegeben, der Hinweise und Empfehlungen 

zur naturschutzrechtlichen Kompensation und zur Berücksichtigung der agrar-

strukturellen Belange1 aufzeigt. 

Bevor für die Eingriffskompensation Flächen aus der Nutzung genommen werden, 

ist gemäß § 15 (3) BNatSchG i. V. m. § 9 (3) LNatSchG vorrangig zu prüfen, ob 

der Ausgleich oder Ersatz auch durch nachfolgende Maßnahmen erbracht werden 

kann: 

- Maßnahmen zur Entsiegelung, Entwicklungsmaßnahmen in Natura 2000-

Gebieten, Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräumen, Bewirt-

schaftungs- oder Pflegemaßnahmen, Aufwertung nicht landwirtschaftlich ge-

nutzter Flächen 

- Nutzung vorhandener, bei der zuständigen Naturschutzbehörde bekannter 

Ökokonten 

- Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung erheblich nachteiligen Um-

weltauswirkungen 

6.2.2.1 Schutzgut Mensch 

Maßnahmen zur Vermeidung/ Minimierung nachteiliger Auswirkungen 

Schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Er-

schütterungen o.ä. werden weder durch das Planvorhaben selbst bewirkt, noch 

wirken angrenzende Nutzungen auf die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

des Menschen innerhalb des Plangebietes. Blendimmissionen können durch He-

ckenpflanzungen, Modulausrichtung, blendarme Module und räumlichen Abstand 

vermieden werden. Ein Blendgutachten (SolPEG, 2024) wurde angefertigt und ist 

den Planunterlagen zum Bebauungsplan Nr. 18 als Anlage beigefügt. Im Ergebnis 

 
1 Erlass des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom 30. März 2011 
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heißt es, dass aus immissionsschutzrechtlicher Sicht keine Einwände gegen das 

Bauvorhaben bestehen. 

Unvermeidbare Belastungen  

Unvermeidbare Beeinträchtigungen entstehen während der Bauphase von dem 

durch die Aufstellung des Bebauungsplans ermöglichten Vorhaben durch Baulärm 

und Baustellenverkehr. Diese sind jedoch vorübergehend. 

6.2.2.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Maßnahmen zur Vermeidung/ Minimierung nachteiliger Auswirkungen 

Zur Vermeidung eines artenschutzrechtlichen Verbotstatbestandes im Sinne des 

§ 44 BNatSchG und entsprechend dem Verbot nach § 39 BNatSchG haben alle 

Bautätigkeiten, darunter fallen die Baufeldfreimachung / bauvorbereitende Maß-

nahmen, der Wege- und Fundamentbau sowie die Errichtung der baulichen Anla-

gen selbst, außerhalb der Brutzeit der Wiesenbrüter, d.h. außerhalb des Zeitraums 

vom 01.03. bis 15.08. stattzufinden. Sind die Bautätigkeiten innerhalb der Zeit von 

März bis Mitte August unvermeidbar, ist vor den Arbeiten eine Kontrolle und Frei-

gabe aller betroffenen Gehölze und Offenlandflächen auf besetzte Nester von Ge-

hölz-, Boden- und Erdhöhlenbrütern erforderlich. 

Zu den Biotopen, die nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 21 Abs. 1 LNatSchG dem 

besonderen gesetzlichen Schutz unterliegen, ist auf Ebene der verbindlichen Bau-

leitplanung ein Schutzstreifen mit einer Mindestbreite von 3 m zu den Baugrenzen 

freizuhalten. Die gesetzlich geschützten Biotope sowie die Feldhecken und Knicks 

an den Geltungsbereichsgrenzen innerhalb des Geltungsbereichs sind dauerhaft 

zu erhalten und vor Beeinträchtigungen zu schützen.  

Zu den westlich angrenzenden Waldgebieten ist gemäß § 24 Landeswaldgesetz 

ein Waldabstand von 30 m einzuhalten.  

Die erforderliche Einfriedung der Anlage soll die Durchgängigkeit für kleinere Säu-

getiere (Feldhase, Fuchs, Marder etc.) mittels entsprechender Gestaltung der Zau-

nanlage aufrechterhalten. Die Zaunanlage kann so konzipiert werden, dass diese 

für kleinere Säugetiere durchlässig ist.  

Die Maßnahmenflächen dienen dem Schutz, der Pflege und der Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft. Die naturschutzfachliche Zielsetzung für die Maß-

nahmen- und Sondergebietsflächen zwischen den PV-Modulreihen ist die Entwick-

lung ökologisch hochwertiger, blütenreicher Grünlandstandorte, die gerade für In-

sekten eine hohe Wertigkeit besitzen. Dies soll durch eine Aushagerung bzw. 
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Nährstoffminderung und eine extensive Grünlandpflege bewirkt werden (siehe B-

Plan Nr. 18). 

6.2.2.3 Schutzgut Boden und Fläche 

Maßnahmen zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen 

§ 202 BauGB regelt den Schutz des Mutterbodens. Danach soll Mutterboden, der 

bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen ande-

ren Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand er-

halten und vor Vernichtung oder Vergeudung geschützt werden. Dies ist sowohl 

vom Erschließungsträger bei der Erschließung des Baugebietes als auch von den 

Bauherren im Rahmen der Grundstücksbebauung zu berücksichtigen. Außerdem 

sind bei der Anlage des Baugebietes die Belange des vorsorgenden Bodenschut-

zes (§ 1 BBodSchG i. V. m. § 1a Abs. 2 BauGB) zu berücksichtigen. Es ist auf ei-

nen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten.  

Mit der Verwendung von Rammfundamenten sowie dem Verzicht auf versiegelte 

Fahrwege kann der Eingriff in das Schutzgut vermindert werden. 

Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Die „Grundsätze zur Planung von großflächigen Solar-Freiflächenanlagen im Au-

ßen-bereich“ aus dem „Gemeinsamen Beratungserlass des Ministeriums für Inne-

res, Kommunales, Wohnen und Sport und des Ministeriums für Energiewende, Kli-

maschutz, Umwelt und Natur“ vom 09. September 2024 (MIKWS/MEKUN 2024), 

im Weiteren „Solar-Erlass“ genannt, vom 09.09.2024 macht konkrete Angaben zur 

Kompensation von PV-Freiflächenanlagen. Als Regelfaktor für die Kompensation 

wird hier 1:0,25 angesetzt. Dieser kann durch weitergehende Maßnahmen auf bis 

zu 1:0,1 reduziert werden (Kap. E Planungsempfehlungen zur Ausgestaltung von 

Anlagen). Ziel ist es, durch eine möglichst naturnahe Gestaltung der im Plangebiet 

befindlichen Flächen unterhalb und zwischen den Modulflächen und den darge-

stellten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft einen möglichst vollständigen Ausgleich im räumli-

chen Geltungsbereich des Plans zu erreichen. 

6.2.2.4 Schutzgut Wasser 

Maßnahmen zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen 

Mit der Verwendung von Rammfundamenten sowie dem Verzicht auf versiegelte 

Fahrwege kann der Eingriff in das Schutzgut vermindert werden. 
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Das von den Modulflächen auf den Boden auftreffende Niederschlagswasser soll 

versickert oder verdunstet werden, um die Verbandsgewässer nicht durch zusätz-

liche Einleitungen zu belasten. 

Dem zuständigen Wasser- und Bodenverband wird für die Gewässerpflege und 

Unterhaltung der Verbandsvorfluter ein 8 m breites Geh- und Fahrrecht entlang 

der Vorfluter eingeräumt. 

6.2.2.5 Schutzgut Landschaft 

Maßnahmen zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen 

Zur Minimierung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild sollen die Anlagen-

module eine maximale Höhe von 3,50 m über Gelände nicht überschreiten (siehe 

B-Plan Nr. 18).  

Der Erhalt der umgebenden Gehölzstrukturen (z.B. Feldhecken) sowie die geplan-

ten Neuanpflanzungen von Gehölzen in den Randbereichen der Teilflächen redu-

zieren die Sichtbarkeit der geplanten PV-Freiflächenanlage und somit die Beein-

trächtigung für das Schutzgut Landschaft (siehe B-Plan Nr. 18). 

6.2.2.6 Schutzgut Kultur und Sachgüter 

Maßnahmen zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen 

Bezüglich der Betroffenheit von bislang nicht bekannten Kulturgütern (z.B. Boden-

denkmale, Kulturdenkmale) wird eine Information durch die Denkmalschutzbehör-

den erbeten. Auswirkungen auf Sachgüter an der Planung Unbeteiligter sind nicht 

zu erwarten. 

Es wird auf § 15 DSchG verwiesen. „Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat 

dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutz-

behörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder 

den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des 

Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter 

der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung 

einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflich-

teten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu 

erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten ge-

schehen kann.“ 
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6.2.3 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Im Jahr 2022 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Bollingstedt ein Stand-

ortkonzept für die Photovoltaik-Freiflächenplanung gebilligt. Dieses Konzept dient 

als fachplanerisches Instrument bei der Standortsteuerung von Photovoltaik-Frei-

flächennlagen. Die Untersuchung hat ergeben, dass im Gemeindegebiet Flächen 

für Photovoltaik-Freiflächenplanung ermittelt werden konnten. Diese werden im 

Einzelfall betrachtet. Das Standortkonzept greift einer Flächenverfügbarkeit im Po-

tenzialraum nicht vor. Es dient als aktuelle Fachplanung für die Abwägung von 

Planungsalternativen und als fachliche Grundlage für die Begründung der Stand-

ortwahl. 

Ziel des Konzeptes ist ein möglichst konfliktarmes Nebeneinander der Nutzung 

von Solarenergie und konkurrierenden Raumnutzungen. Hierfür sind die Ziele der 

Raumordnung, Landschaftsplanung und des Energierechts berücksichtigt worden. 

Zudem hat sich die Gemeinde im Abwägungsprozess durch spezifische Kriterien 

eingebracht. Es wurden Potenzialflächen in zwei Prioritäten ausgewiesen, im We-

sentlichen an Schienentrasse und Autobahn. 

Eine Abstimmung mit den Nachbargemeinden, soweit dort ebenfalls PV-Freiflä-

chenanlagen geplant sein sollten, erfolgt im Zuge der Bauleitplanung. 

6.3 Zusätzliche Angaben 

6.3.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 

Im Rahmen der Umweltprüfung wurden allgemein zugängliche Umweltinformatio-

nen wie das Umweltportal des Landes Schleswig-Holstein (MEKUN), der Digitale 

Atlas Nord (Lenkungsgremium Geodateninfrastruktur Schleswig-Holstein) sowie 

andere verfügbare Fachpläne zum Planungsraum genutzt. Zudem fanden im Früh-

jahr 2025 Ortsbegehungen statt. 

6.3.2 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der An-

gaben 

Es gab keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben. 

6.3.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Unter Berücksichtigung der bestehenden Nutzung und der Planungsinhalte wurde 

versucht, die Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt zu bewerten. 
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Durch eine Potenzialanalyse wurde auf Grundlage der in Augenschein genomme-

nen Habitate eine artenschutzrechtliche Bewertung durchgeführt. Fang- und Schä-

digungsverbote sowie Störungsverbote für unter dem besonderen Artenschutz ste-

hende Arten gem. § 44 BNatSchG können ausgeschlossen werden. 

Erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere, bio-

logische Vielfalt, Landschaftsbild, Klima und Luft, Wasser können ebenfalls aus-

geschlossen werden.  

Archäologische Funde sind während der Bauarbeiten grundsätzlich möglich und 

bei Entdeckung unverzüglich der Oberen Denkmalschutzbehörde Schleswig-Hol-

stein zu melden. 

Die durch das Vorhaben verursachten Eingriffe in den Naturhaushalt können nach 

derzeitigem Kenntnisstand vollständig ausgeglichen werden. Eine Bilanzierung 

hierzu erfolgt im Zuge der Entwurfsausarbeitung im Umweltbericht des parallel auf-

gestellten B-Plans Nr. 18. 

7 Flächenbilanz 

Darstellung Größe 

Sonderbaufläche 
„Photovoltaik-Freiflächenanlage“ 
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, § 1 Abs. 1 BauNVO) 

87,14 ha 

Grün- und Maßnahmenflächen 
(§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB) 7,82 ha 

Sonstiges: 
Wasser- und Verkehrsflächen 
 

< 1 ha 

Gesamt 95,14 ha 

 

 

Die Begründung wurde durch Beschluss der Gemeindevertretung 

Bollingstedt vom ……………….. gebilligt. 

 

 

Bollingstedt, den ……………………….  …………………………………. 

Bürgermeister  
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Anlage: Auszug aus dem Landschaftsplan der Gemeinde 

Bollingstedt 

  

Abbildung 3: Landschaftsplan Bestand (Ausschnitt, ohne Maßstab) 
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Abbildung 4: Landschaftsplan Entwicklung (Ausschnitt, ohne Maßstab) 
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